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Das Urteil des Sozialgerichts Neuruppin vom 13. November 2019 sowie der
Bescheid der Beklagten vom 21. Februar 2013 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18. Juni 2013 werden aufgehoben. Die
Beklagte wird verpflichtet, das Ereignis vom 21. August 2012 als
Arbeitsunfall anzuerkennen und festzustellen, dass als Unfallfolge eine
zwischenzeitlich ausgeheilte posttraumatische BelastungsstÃ¶rung
vorgelegen hat. Im Ã�brigen wird die Berufung zurÃ¼ckgewiesen.

Â 

Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger 2/3 seiner notwendigen auÃ�ergerichtlichen
Kosten fÃ¼r das gesamte Verfahren zu erstatten.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

Tatbestand

Â 

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung des Ereignisses vom 21. August 2012
als Arbeitsunfall und insbesondere die Feststellung des Vorliegens einer
posttraumatischen BelastungsstÃ¶rung (PTBS).

Â 

Der 1961 geborene KlÃ¤ger war zum Unfallzeitpunkt bei der D als Meister fÃ¼r Leit-
und Sicherungstechnik beschÃ¤ftigt. Am 21. August 2012 entstÃ¶rte er am Bahnhof
T zusammen mit seinem Kollegen P S eine Weiche, als eine in Richtung H
ausfahrende S-Bahn entgleiste. Der KlÃ¤ger und sein Kollege wurden Zeugen dieses
Unfalls, selbst aber kÃ¶rperlich dabei nicht verletzt. Sie konnten sich vor dem
entgleisten Zugteil rechtzeig in Sicherheit bringen. Der KlÃ¤ger ging anschlieÃ�end
durch die entgleisten Waggons, um nachzusehen, ob Personen seine Hilfe
benÃ¶tigten. Einige der Passagiere waren leicht verletzt worden. Nach dem Vorfall
blieb der KlÃ¤ger noch am Unfallort, um seine Zeugenaussage abzugeben. Zur
Ã�berbrÃ¼ckung der Wartezeit nahm er mit seinem Vorgesetzten in einer nahe
gelegenen BÃ¤ckerei einen Imbiss ein. Danach begab er sich nach Hause und nahm
anschlieÃ�end seine TÃ¤tigkeit, noch am gleichen Tag um 23.30 Uhr, wieder auf.

Â 

Der KlÃ¤ger stellte sich am 24. September 2012 seiner HausÃ¤rztin, der
FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin und Nephrologie Dr. S vor. Dort berichtete er von
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SchlafstÃ¶rungen, NervositÃ¤t und AlbtrÃ¤umen von auf ihn zurasenden ZÃ¼gen,
die nach dem Ereignis begonnen hÃ¤tten. Sie bescheinigte dem KlÃ¤ger ab diesem
Zeitpunkt ArbeitsunfÃ¤higkeit, die bis zum 03.Â Januar 2014 andauerte. Danach
wurde er von seinem Arbeitgeber auf Rat des Betriebsarztes nicht mehr im
Gefahrenbereich eingesetzt. 

Â 

Am 19. Oktober 2012 meldete sich der KlÃ¤ger telefonisch aus der Praxis des
Facharztes fÃ¼r Chirurgie Dr. F bei der Eisenbahn-Unfallkasse als
RechtsvorgÃ¤ngerin der inzwischen zur Unfallversicherung Bund und Bahn
fusionierten Beklagten (im Folgenden nur noch: Beklagte) und gab an, er sei am
21.Â August 2012 nach einem Blitzschlag gerade dabei gewesen, mit einem
Kollegen die Gleise freizurÃ¤umen, als er vor einem herannahenden Zug wegrennen
musste, um von diesem nicht erfasst zu werden. ZunÃ¤chst habe er zwar
weitergearbeitet, aber inzwischen Probleme mit der Verarbeitung bekommen, u. a.
auch SchlafstÃ¶rungen, und wolle eine Therapie in Anspruch nehmen. Das Ereignis
habe er bei seinem Arbeitgeber zunÃ¤chst nicht als Arbeitsunfall gemeldet, weil ihm
das unangenehm gewesen sei und er nicht habe als verrÃ¼ckt dargestellt werden
wollen. Am 23.Â Oktober 2012 ging bei der Beklagten der H-Arztbericht von Dr. F
vom 19.Â Oktober 2012 ein. Danach habe der KlÃ¤ger angegeben, in der NÃ¤he
tÃ¤tig gewesen zu sein als ein S-Bahn-Waggon entgleiste. Im Rahmen der ersten
Hilfe habe er die Erstversorgung als Laienhelfer mitorganisiert und durchgefÃ¼hrt.
Seit dieser Zeit leide er unter inneren UnruhezustÃ¤nden. Dr. F stellte bei dem
KlÃ¤ger eine psychische Dekompensation nach â��Fast-S-Bahnunfallâ�� mit
AlbtrÃ¤umen und LeistungsunfÃ¤higkeit im Alltag sowie eine depressive Episode
fest und diagnostizierte bei ihm nach F43.1 G des ICD-10 eine PTBS. 

Â 

In der Unfallanzeige vom 24. Oktober 2012 schilderte der KlÃ¤ger, dass er
zusammen mit seinem Kollegen P S am 21. August 2012 am Bahnhof -Tmit der
EntstÃ¶rung und der Gleisfreimeldung beschÃ¤ftigt gewesen sei, als die in Richtung
H ausfahrende S-Bahn entgleiste. Er und sein Kollege hÃ¤tten dabei aus dem Gleis
rennen mÃ¼ssen, um nicht Ã¼berrollt zu werden.

Â 

Die Beklagte nahm nun sowohl Ermittlungen zum Unfallgeschehen als auch in
medizinischer Hinsicht auf. Sie befragte neben dem KlÃ¤ger auch den zustÃ¤ndigen
Bezirksleiter der DB Netz AG, Herrn R, sowie einen weiteren Mitarbeiter der D, Herrn
P. Dieser gab am 22. November 2012 an, das Ereignis sei als solches zwar
registriert, das Verhalten sowohl des KlÃ¤gers als auch seines Arbeitskollegen
werde aber kritisch gesehen, zumal beide erst nachtrÃ¤glich davon berichtet
hÃ¤tten. Nach dem Unfall hÃ¤tten beide â��normalâ�� weitergearbeitet und ihre
TÃ¤tigkeit zu Ende verrichtet; es seien keine AuffÃ¤lligkeiten bekannt geworden.
Der bei dem Unfall ebenfalls anwesende Arbeitskollege S teilte in seinem Schreiben
vom 10. November 2012 mit, dass er mit dem KlÃ¤ger einen AchsenzÃ¤hler an
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einer Weiche entstÃ¶rt habe, als dieser ihn mit den Worten â��Peter komm!â�� in
Richtung Zaun gezogen habe und sie um ihr Leben gerannt seien. Danach hÃ¤tten
sie gesehen, wie die S-Bahn unter â��Rauchen und Rumsenâ�� auf sie
zugekommen sei. Es seien Beton und Steine durch die Luft geflogen. Der von der
Beklagten ebenfalls befragte S-Bahn-FahrerÂ  T hatte zwar ein Rennen, FlÃ¼chten
oder Weglaufen der ihn zuvor noch grÃ¼Ã�enden zwei Arbeiter nicht
wahrgenommen, bestÃ¤tigte aber, dass ihm nach dem Halt des Zuges zwei
MÃ¤nner entgegengekommen seien, die dann geholfen hÃ¤tten, die Unfallstelle zu
sichern. 

Â 

Die Beklagte zog neben einem Lageplan der Betriebsstelle/ des Bahnhofes T auch
die von der Bundespolizeidirektion B zum Unfallereignis gefÃ¼hrte Ermittlungsakte
bei. Darin war der Sachverhalt wie folgt zusammengefasst: â��Am 21.08.2012
gegen 11:45 Uhr kam es aus derzeit noch unbekannter Ursache zu einem
Bahnbetriebsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein S-Bahnzug (6 Wagen) der
Linie S 25, Fahrstrecke T nach H, entgleiste auf der HÃ¶he von Bahnkilometer 11,1.
Bei der aus drei Zugvierteln bestehenden S-Bahn entgleisten der 3. und 4. Wagen
komplett. Einer der komplett entgleisten Wagen geriet dabei in eine leichte
SchrÃ¤glage. Die zu diesem Zeitpunkt im Zug befindlichen ca. 50 FahrgÃ¤ste
wurden durch die BFeuerwehr Ã¼ber Leitern evakuiert und zu einem nahe
gelegenen Parkplatz geleitet. Von den ca. 50 FahrgÃ¤sten wurden sieben
FahrgÃ¤ste leicht verletzt, wovon vier FahrgÃ¤ste ins Krankenhaus gebracht
wurden. Durch die Entgleisung wurden der Fahrbahnoberbau und der
Weichenbereich stark beschÃ¤digtâ��. 

Â 

Die Beklagte holte AuskÃ¼nfte Ã¼ber die Behandlung bei der HausÃ¤rztin des
KlÃ¤gers Dr. S, vom 19. November 2012 ein, danach hatte der KlÃ¤ger sie wegen
des Unfalls erstmals am 24. September 2012 aufgesucht. Er habe von
SchlafstÃ¶rungen, NervositÃ¤t und AlbtrÃ¤umen von auf ihn zurasenden ZÃ¼gen
berichtet, die nach dem Ereignis begonnen hÃ¤tten. Er hÃ¤tte blass und
mitgenommen gewirkt. 

Â 

Ausweislich des vom Psychotherapeuten Dipl. Psych. M am 14. Dezember 2012 bei
der Beklagten eingegangenen Befundberichtes hatte sich der KlÃ¤ger dort am
22.Â November 2012 zum VorgesprÃ¤ch vorgestellt und Ã¼ber seit dem Ereignis
bestehende Ã�ngste, SchlafstÃ¶rungen, SchweiÃ�ausbrÃ¼che, AlbtrÃ¤ume, innere
Unruhe und NervositÃ¤t sowie Flashbacks bei bestimmten GerÃ¤uschen und
Erinnerungen berichtet. Das GerÃ¤usch von fahrenden ZÃ¼gen triggere
Flashbacks. Dipl. Psych. M stellte die Diagnose PTBS. Nachfolgend befand sich der
KlÃ¤ger in Behandlung bei der FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie K Dem KlÃ¤ger wurde
durchgehend eine ArbeitsunfÃ¤higkeit bis zum 03. Januar 2014 attestiert.
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Â 

Aus der von der Krankenversicherung angeforderten LeistungsÃ¼bersicht ergab
sich, dass bereits vom 26. April 2010 bis zum 10. Mai 2010 eine ArbeitsunfÃ¤higkeit
aufgrund einer nicht nÃ¤her bezeichneten somatoformen StÃ¶rung bescheinigt
worden war. Der Eintrag von Dr. S in der Patientenakte lautete hierzu: â��Lebt in
Scheidung + RÃ¼ckenschmerzen werden bei Stress immer schlimmer.
Psychosomatisch, will aber nicht Psychologeâ��.

Â 

Mit Bescheid vom 21. Februar 2013 stellte die Beklagte fest, dass ein Anspruch auf
Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung nicht gegeben sei. Zur
BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie aus, dass nach dem Ereignis vom 21. August 2012 ein
Gesundheitserstschaden im Bereich der Psyche nicht vollbeweislich gesichert
werden kÃ¶nne. Mit seinem dagegen mit Schreiben vom 27. Februar 2013, bei der
Beklagten eingegangen am 05. MÃ¤rz 2013, erhobenen Widerspruch machte der
KlÃ¤ger geltend, das Unfallereignis habe bei ihm eine PTBS hervorgerufen. Die
Symptome der Schlaflosigkeit, inneren Unruhe und AlbtrÃ¤ume seien bereits
unmittelbar nach dem Ereignis aufgetreten. Er sei weiterhin arbeitsunfÃ¤hig und die
psychotherapeutische Behandlung dauere an. 

Â 

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 18. Juni 2013
zurÃ¼ck. Sie fÃ¼hrte aus, dass ungeachtet der Frage, dass die Schilderungen des
KlÃ¤gers von dem Vorfall erheblich von denen des S-Bahn-FÃ¼hrers abwichen, eine
unmittelbare psychische BeeintrÃ¤chtigung im Sinne einer initialen seelischen
Reaktion zeitnah zum angeschuldigten Ereignis an keiner Stelle dokumentiert sei. Er
habe das Ereignis gegenÃ¼ber dem Arbeitgeber zunÃ¤chst nicht als Arbeitsunfall
angezeigt und auch keine gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigung durch den Vorfall
gemeldet, vielmehr die Ã¼bliche TÃ¤tigkeit weiter und ohne AuffÃ¤lligkeiten
verrichtet. Erst am 22. September 2012 sei zeitgleich mit dem Arbeitskollegen die
Krankmeldung beim Arbeitgeber erfolgt. Eine Ã¤rztliche Untersuchung habe
erstmalig am 24. September 2012 bei der HausÃ¤rztin Dr. S und am 19. Oktober
2012 beim H-Arzt stattgefunden, der den KlÃ¤ger zum Dipl.-Psych. M Ã¼berwiesen
habe. 

Â 

Mit seiner am 27. Juni 2013 beim Sozialgericht Neuruppin (SG) erhobenen Klage hat
der KlÃ¤ger sein Begehren weiterverfolgt und geltend gemacht, dass ein
Unfallereignis vom 21. August 2012 vorliege, das bei ihm eine PTBS verursacht
habe, die noch immer ArbeitsunfÃ¤higkeit bedinge. Auch spreche der Zeitraum
zwischen dem Unfallereignis und der Erstvorstellung bei der HausÃ¤rztin nicht
gegen den Zusammenhang; es sei Ã¼blich, dass Patienten mit einem solchem
Krankheitsbild erst einmal darauf vertrauten, dass sich die Symptomatik mit
Zeitablauf von selbst klÃ¤re. Ferner habe sich der KlÃ¤ger zur Hilfeleistung
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gegenÃ¼ber den verunfallten FahrgÃ¤sten verpflichtet gefÃ¼hlt und wegen seiner
Zeugenaussage noch an der Unfallstelle verbleiben mÃ¼ssen; er habe aber
keinerlei Arbeiten mehr am Gleisbett erbracht. Die Wartezeit habe er unterbrochen,
um mit dem anwesenden Teamleiter O in einer BÃ¤ckerei einen Imbiss zu sich zu
nehmen. Er habe den Unfallort um 14.00 Uhr verlassen und sei zum Betriebssitz
zurÃ¼ckgekehrt, von dort sei er ca. 14.30 Uhr nach Hause gefahren. Der
Aufforderung des Herrn O, der einen Schock bei ihm vernutet habe, sich bei den
RettungssanitÃ¤tern vorzustellen, sei er nicht nachgekommen. Die Symptome
EinschlafstÃ¶rungen, AlbtrÃ¤ume und Niedergeschlagenheit hÃ¤tten auch bereits
unmittelbar nach dem Unfallereignis eingesetzt. Er habe sich aber erst am 24.
September 2012 krank gemeldet. Es gebe auch zum Hergang keine
widersprÃ¼chlichen Angaben. Er habe sich zwischen den Weichen 74 und 76
befunden, um den dort befindlichen AchsenzÃ¤hler der Weiche 74 zu wechseln. Der
KlÃ¤ger hat noch ein Foto von der Unfallstelle nach dem Unfall sowie einen
Zeitungsartikel, ebenfalls mit Foto von der Unfallstelle, eingereicht. Er hat weiter
vorgetragen, nach Eintritt der ArbeitsfÃ¤higkeit zunÃ¤chst im Innendienst
eingesetzt worden und nicht in der Lage gewesen zu sein, Bereitschaftsdienste zu
Ã¼bernehmen.

Â 

Nach Hinweis des SG, wonach Klagegegenstand in der ersten Stufe nur die
Anerkennung des Ereignisses als Arbeitsunfall sein kÃ¶nne, da die Beklagte Ã¼ber
etwaige EntschÃ¤digungsleistungen noch keine Entscheidung getroffen habe und es
sich bei dem Tenor im Bescheid vom 21. Februar 2013 zu den Leistungen aus der
gesetzlichen Unfallversicherung lediglich um eine so genannte Leerformel handele,
hat der KlÃ¤ger begehrt, die Beklagte zu verurteilen, unter Aufhebung des
Bescheides vom 21. Februar 2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
18. Juni 2013 das Ereignis vom 21. August 2012 wegen einer unfallbedingten
posttraumatischen BelastungsstÃ¶rung als Arbeitsunfall anzuerkennen. 

Â 

Die Beklagte hat weiterhin die Auffassung vertreten, ein anerkennungsfÃ¤higer
Arbeitsunfall liege nicht vor, da insbesondere der zu fordernde
Gesundheitserstschaden nicht im Vollbeweis nachgewiesen sei. Auch aus den
gutachterlichen Feststellungen lasse sich keine Diagnose auf psychiatrischem
Fachgebiet sichern. Sie hat ergÃ¤nzend auf WidersprÃ¼che im Vortrag des
KlÃ¤gers, insbesondere zu psychischen Vorerkrankungen hingewiesen. 

Â 

Das SG hat ergÃ¤nzend ein Vorerkrankungsverzeichnis bei der
Krankenversicherung des KlÃ¤gers sowie Befundberichte und bildgebende
Unterlagen von Dr. S vom 30. Dezember 2014 nebst Bericht der OKliniken Ã¼ber
eine dortige Vorstellung in der psychiatrischen Ambulanz vom 11. Oktober 2012
eingeholt. Nach diesem Bericht habe der KlÃ¤ger deutlich belastet gewirkt und
angegeben, seit Anfang September 2012 unter Ein- und DurchschlafstÃ¶rungen,
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vegetativer Ã�bererregbarkeit mit NachtschweiÃ�, NervositÃ¤t und Unruhe zu
leiden. Er habe KonzentrationsstÃ¶rungen, fÃ¼hle sich erschÃ¶pft. Die
Beschwerden seien mit einiger Latenz zum ZugunglÃ¼ck aufgetreten. In der
biografischen Anamnese habe der KlÃ¤ger berichtet, zwischen 1985 und 1987 im
Rahmen seiner Wehrdienstleistung Psychoterror und entfesselten Sadismus bei den
Kameraden erfahren zu haben und dass er nach dem Suizid eines Kameraden
Reinigungsarbeiten habe durchfÃ¼hren mÃ¼ssen. Es werde eine Indikation zur
Aufnahme einer ambulanten Psychotherapie mit traumatherapeutischer
Spezialisierung gesehen. Zudem hat das SG Befundberichte von Dr. K vom 05.
Januar 2015und von Dipl.-Psych. M vom 06. Januar 2015, einen Auszug aus der
Patientenkartei von Dr. S zur ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers vom 26. April 2010 
und weitere Ã¤rztliche Unterlagen von der Deutschen RentenversicherungÂ  mit
einem Gutachten der FachÃ¤rztin fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Dr. Lvom 13.
MÃ¤rz 2014 zu einem Antrag des KlÃ¤gers auf Erwerbsminderungsrente eingeholt.
Bei der dortigen Untersuchung hatte der KlÃ¤ger angegeben, dass er beim
Durchsuchen der Waggons, den letzten, der sich in besonderer SchrÃ¤glage befand,
nicht mehr habe betreten kÃ¶nnen, es sei zu einem Brechreiz gekommen. Trotz
entsprechender Aufforderung seines Teamleiters habe er eine Ã¤rztliche
Behandlung abgelehnt. Er sei nach Hause gefahren und hÃ¤tte nachts schon wieder
den nÃ¤chsten Einsatz gehabt. Die schon vor dem Unfall bestehenden
DurchschlafstÃ¶rungen hÃ¤tten nach dem Ereignis zugenommen. Etwa eine Woche
danach seien erste AlbtrÃ¤ume mit SchweiÃ�ausbrÃ¼chen aufgetreten. Darin sei er
nicht nur mit dem konkreten Ereignis, sondern auch mit Naturkatastrophen
konfrontiert gewesen. Die AlbtrÃ¤ume trÃ¤ten ca. ein- bis zweimal pro Woche auf.
Er sehe darin Unfallsituationen, aber nicht die durchlebten. Die Bilder von dem
Ereignis seien auch tagsÃ¼ber immer wieder hochgekommen. Er reagiere rascher
gereizt als frÃ¼her und sei unkonzentrierter. Der KlÃ¤ger habe vom Suizid eines
Kameraden im Rahmen seiner Wehrdienstleistung berichtet. Danach seien
AlbtrÃ¤ume aufgetreten, die Ã¼ber einige Monate angehalten hÃ¤tten. Der KlÃ¤ger
habe Ã¼ber Schmerzen in der LWS geklagt, er kÃ¶nne deswegen nicht lÃ¤nger
sitzen und wache teilweise nachts auf. Er nehme sportliche FreizeitaktivitÃ¤ten
wahr. Mit dem Verhalten seines Arbeitgebers nach dem Unfall sei er unzufrieden.
Als Reaktion auf sein mutiges Verhalten erwarte er mehr RÃ¼ckhalt vom
Arbeitgeber und die Zahlung von Verletztengeld. Dr. L diagnostizierte u. a. eine
psychoreaktive StÃ¶rung bei akzentuierter PrimÃ¤rpersÃ¶nlichkeit, eine PTBS liege
nicht vor.

Â 

Das SG hat weiter Beweis erhoben durch Einholung eines psychiatrisch-
psychotherapeutischen SachverstÃ¤ndigengutachtens des Facharztes fÃ¼r
Psychiatrie und Psychotherapie Dr. B vom 28. November 2017 aufgrund einer
Untersuchung des KlÃ¤gers vom 21. Oktober 2017. Bei der Untersuchung schilderte
der KlÃ¤ger, dass er nach Anhalten des Zuges noch die Wagen abgegangen sei, um
festzustellen, ob eventuell Personen verletzt seien, was glÃ¼cklicherweise dann
aber nicht der Fall gewesen sei. Allerdings habe er kurz nach dem erstgenannten
Vorfall eine Art Kreislaufzusammenbruch gehabt. Bis circa 15.00 Uhr habe er
aufgrund etwaig notwendig werdender Befragungen noch vor Ort sein mÃ¼ssen; er
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sei zunÃ¤chst zum Friedhof zu seinen Eltern und dann wieder nach Hause gefahren.
Die Nacht darauf habe er kaum geschlafen, auch weil er im Rahmen des
Bereitschaftsdienstes wiederum nach einem Blitzeinschlag einen erneuten Einsatz
in H bekommen habe. Nach den AusfÃ¼hrungen von Dr. B lasse sich aktuell auf
psychiatrischem oder psychosomatischem Fachgebiet keine
Beschwerdesymptomatik mehr feststellen, die Ausdruck einer Erkrankung sei. Als
Folge des Unfalls habe sich aber offensichtlich eine ausgeprÃ¤gte psychische
Beschwerdesymptomatik beim KlÃ¤ger entwickelt, die durch VerÃ¤nderungen
hinsichtlich der Stimmungslage sowohl im Sinne einer depressiven Symptomatik als
auch einer vermehrten StimmungslabilitÃ¤t und nÃ¤chtlicher SchlafstÃ¶rungen mit
AlbtrÃ¤umen, Angst- und inneren UnruhezustÃ¤nde sowie tagsÃ¼ber auftretenden
bildhaften RÃ¼ckerinnerungen mit vermehrten ErschÃ¶pfungsgefÃ¼hlen
gekennzeichnet gewesen sei. Bei Fehlen einer vor dem Unfallereignis
explorierbaren, lÃ¤nger dauernden psychischen Beschwerdesymptomatik und
insbesondere PersÃ¶nlichkeitsauffÃ¤lligkeiten, welche ihn zur Ausbildung einer
solchen hÃ¤tten disponieren kÃ¶nnen, sei die Symptomatik bei dem KlÃ¤ger mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf das angeschuldigte Ereignis vom 21.
August 2012 zurÃ¼ckzufÃ¼hren gewesen, wobei es sich unter Zugrundelegung der
nach der derzeit gÃ¼ltigen internationalen Klassifikation psychischer StÃ¶rungen
ICD-10 aufgestellten Kriterien hierbei um eine PTBS F43.1 gehandelt habe, welche
dank therapeutischer UnterstÃ¼tzung in sukzessive abnehmender Form wÃ¤hrend
des gesamten Zeitraums seiner Krankschreibung bis Januar 2014 bei ihm
vorgelegen habe. DiesbezÃ¼glich seien von dem KlÃ¤ger sowohl die hierfÃ¼r
geforderten Kriterien der Traumaschwere im Sinne einer als lebensbedrohlich bzw.
essentiell bedrohlich empfundenen Situation in einer nachvollziehbaren Weise
dargelegt, als auch die Ã¼brigen fÃ¼r die Diagnose geforderten Kriterien im Sinne
der psychopathologischen Erscheinungsform bei ihm sicher als erfÃ¼llt anzusehen
gewesen. Sogenannte VorschÃ¤den im Sinne einer bereits vor dem angeschuldigten
Ereignis bestehenden psychopathologischen Entwicklung lieÃ�en sich bei dem
KlÃ¤ger dagegen nicht feststellen. In Auseinandersetzung mit der u. a. im
Widerspruchsbescheid vom 18.Â Juni 2013 erfolgten Argumentation der Beklagten
hat Dr. B darauf hingewiesen, dass der KlÃ¤ger primÃ¤rpersÃ¶nlich als Ã¤uÃ�erst
pflichtbewusst zu bezeichnen sei, daher nicht sofort eine fachspezifische
therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe und seiner ArbeitstÃ¤tigkeit bis
zum 24. September 2012 auf Kosten seiner Gesundheit weiter nachgegangen sei.
Dass das â��Vollbildâ�� einer PTBS tatsÃ¤chlich erst mehrere Wochen spÃ¤ter bei
ihm aufgetreten sei, sei nach den ICD-10-Kriterien mit einer PTBS-Diagnose ohne
Weiteres vereinbar, da eine entsprechende Symptomatik eben gerade auch mit
einer zeitlichen VerzÃ¶gerung von Tagen, Wochen oder sogar noch lÃ¤ngeren
ZeitrÃ¤umen einsetzen kÃ¶nne. 

Â 

Die Beklagte hat dem Gutachten unter Bezugnahme auf die beratungsÃ¤rztliche
Stellungnahme des Facharztes fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie Mvom 20.Â Februar
2018 widersprochen und ausgefÃ¼hrt, dass das Gutachten unzureichend und der
Vortag des KlÃ¤gers nicht glaubwÃ¼rdig sei. Nach Aussage des S-Bahn-Fahrers sei
der KlÃ¤ger nach dem Vorfall psychisch unauffÃ¤llig gewesen. Zudem habe er auch
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noch mit seinem Vorgesetzen einen Imbiss in der BÃ¤ckerei eingenommen. Der
abermals beschriebene Kreislaufzusammenbruch sei nicht verobjektiviert. Es gebe
weitere Hinweise auf manipulative Tendenzen des KlÃ¤gers. Der KlÃ¤ger habe
keine initiale psychische Reaktion gezeigt und sich erst am 24.Â September 2012
zeitgleich mit seinem Kollegen krank gemeldet. In seiner hierzu vom SG eingeholten
ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 12. Juli 2018 hat Dr.Â B darauf hingewiesen,
dass sich seine Bewertung im Gegensatz zu der des Beratungsarztes auf eine
eingehende persÃ¶nliche ambulante Exploration mit psychiatrischer und
testpsychologischer Untersuchung stÃ¼tze. Dabei hÃ¤tten zu keinem Zeitpunkt der
mehrstÃ¼ndigen Untersuchung Zweifel an der GlaubwÃ¼rdigkeit des KlÃ¤gers
aufkommen mÃ¼ssen. Sofern darauf abgestellt werde, dass der KlÃ¤ger
unmittelbar vor [es dÃ¼rfte gemeint sein: nach] dem Unfallereignis vom 21. August
2012 keine initiale psychische Reaktion gezeigt und zumindest Ã¤uÃ�erlich
betrachtet â�� etwa auch in Form der Mitorganisation der ersten Hilfe als
Laienhelfer â�� nicht dargeboten habe, sei zu sagen, dass unter medizinisch-
psychiatrischen Gesichtspunkten ein solches Kriterium fÃ¼r die Diagnose einer
PTBS nicht als Bedingung vorauszusetzen sei mit der Konsequenz, dass das noch im
diagnostischen Manual DSM-IV zu fordernde A2- Kriterium, d. h. das so genannte
â��Stressor-Kriteriumâ��, nach welchem der jeweilige Betroffene unmittelbar bei
Erleben der traumatisierenden Situation Angst, Hilflosigkeit und/oder Furcht habe
erfahren mÃ¼ssen, in der Neufassung des DSM-V weggefallen sei. Hierzu hat die
Beklagte eine weitere Stellungnahme ihres Beratungsarztes vom 04. September
2018 Ã¼bersandt, danach habe das DSM-V im Recht der gesetzlichen
Unfallversicherung MÃ¤ngel und die ICD-10 sei vorzuziehen. Die Autoren des DSM-V
wiesen selbst darauf hin, dass nur ein eingeschrÃ¤nkter Einsatz fÃ¼r forensische
Zwecke empfohlen werden kÃ¶nne. Dass das sogenannte A2-Kriterium im DSM-V
nicht mehr aufgefÃ¼hrt sei, habe seinen Grund darin, dass bestimmten Gruppen
von Betroffenen mit einer PTBS, z. B. FlÃ¼chtlingen, Insassen von
Kriegsgefangenenlagern und Folteropfern, eine Behandlung und Anerkennung bei
fehlender zeitnaher Dokumentation der Symptome nicht vorenthalten werden solle.
Trotzdem sei davon auszugehen, dass eine initiale seelische Beeindruckung fÃ¼r
die Diagnose einer PTBS im Recht der gesetzlichen Unfallversicherung zu fordern
sei. Auch sei eine nochmalige intensive Konfrontation mit dem zur Diskussion
stehenden Ereignis nicht ausreichend dokumentiert, auch keine Konfrontation mit
den Inkonsistenzen des Falles. Zudem kÃ¶nne eine
PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung/-akzentuierung mit einem einzigen Test und einem
einmaligen gutachterlichen GesprÃ¤ch nicht ausgeschlossen werden.

Â 

Das SG hat den KlÃ¤ger im Termin zur mÃ¼ndlichen am 13. November 2019
Verhandlung umfassend befragt. Wegen des Ergebnisses wird auf den Inhalt des
Protokolls Bezug genommen.

Â 

Das SG hat die Klage mit Urteil vom 13. November 2019 abgewiesen. Die auf die
Anerkennung des Ereignisses vom 21. August 2012 als Arbeitsunfall beschrÃ¤nkte
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Klage sei zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet. Der Bescheid vom 21. Februar 2013 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18. Juni 2013 erweise sich als
rechtmÃ¤Ã�ig und verletzte den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten. Der KlÃ¤ger habe
keinen Anspruch auf Anerkennung des Ereignisses vom 21. August 2012 als
Arbeitsunfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung. Zur Ã�berzeugung der
Kammer sei schon eine PTBS als Gesundheitserstschaden nicht im Vollbeweis
gesichert. 

Â 

Zur Anerkennung einer psychischen StÃ¶rung als Unfallfolge sei eine exakte
Diagnose der Krankheit nach einem der international anerkannten
Diagnosesysteme (z. B. ICD-10; DSM-IV) erforderlich. Ausgehend von diesen
Kriterien habe der Beratungsarzt der Beklagten und Facharzt fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie M nachvollziehbar dargelegt, dass sich die Diagnose einer PTBS nicht
verobjektivieren lasse. Zwar erfÃ¼lle das Ereignis vom 21. August 2012 das im DSM-
IV geforderte A1-Kriterium in dem Sinne, dass der KlÃ¤ger mit dem Entgleisen des
Zuges und Umkippen der mit Passagieren besetzten Wagen einem Erlebnis
konfrontiert war, das tatsÃ¤chlich jedenfalls die Gefahr der kÃ¶rperlichen
Unversehrtheit der eigenen Person und anderer Personen beinhaltet habe. Jedoch
sei das A2-Kriterium bei dem KlÃ¤ger nicht festzustellen. Danach sei erforderlich,
dass die betroffene geschÃ¤digte Person auf das Ereignis unmittelbar mit intensiver
Furcht, Hilflosigkeit oder einem Entsetzen reagiert haben mÃ¼sse. Dies sei nicht
unmittelbar im Zusammenhang mit dem Unfallereignis gesichert. Der KlÃ¤ger habe
die Lebensgefahr gerade noch rechtzeitig realisiert, um sich Ã¼ber das
Anschlussgleis an einen dahinter befindlichen Zaun zu retten. Nachdem der Zug
zum Stehen gekommen sei, habe er sich zusammen mit seinem Arbeitskollegen auf
die verunfallten Wagen zubewegt und sei in die Wagen geklettert, um zu
Ã¼berprÃ¼fen, ob es unter den Passagieren Verletzte gegeben habe. Der KlÃ¤ger
habe angegeben, keine blutenden Verletzten gesehen zu haben. Ausweislich des D-
Arztberichtes vom 19.Â Oktober 2012 habe der KlÃ¤ger im Rahmen der ersten Hilfe
die Erstversorgung als Laienhelfer mitorganisiert und durchgefÃ¼hrt. Laut
Unfallanzeige vom 24. Oktober 2012 und nach den Angaben des S-Bahn-Fahrers
habe der KlÃ¤ger geholfen, die Unfallstelle zu sichern. Nach eigenen Angaben habe
er sich noch in der NÃ¤he des Unfallortes aufgehalten, um fÃ¼r eine eventuelle
Befragung zur VerfÃ¼gung zu stehen und sich dann mit seinem Teamleiter
getroffen und diesem gesagt, dass es ihm nicht gut gehe; ihm sei auch im Zug
irgendwie komisch und schwindelig geworden, auch weil der Zug in SchrÃ¤glage
gewesen sei. Er sei aber nicht â��zusammengebrochenâ�� (siehe die Angabe des
ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers im Schreiben vom 07. Juli 2015). Zudem
habe es der KlÃ¤ger abgelehnt, den zwischenzeitlich an der Unfallstelle
eingetroffenen Rettungsdienst aufzusuchen. SpÃ¤ter habe er die Wartezeit
unterbrochen, um zusammen mit seinem Teamleiter eine Tasse Kaffee in einer
nahe gelegenen BÃ¤ckerei zu trinken. Am Nachmittag habe er sich nach Hause
begeben, sei aber schon in der folgenden Nacht gegen 23 Uhr wieder wegen
BlitzeinschlÃ¤gen im Einsatz gewesen. Nachfolgend habe der KlÃ¤ger seine
TÃ¤tigkeit bis zum 22.Â September 2012 â�� und zwar nach den Angaben des
zustÃ¤ndigen Bezirksleiters, ohne dass AuffÃ¤lligkeiten bekannt geworden seien
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â�� weiter verrichtet. Erst am 24.Â September 2012 habe er seine HausÃ¤rztin
aufgesucht und psychische Beschwerden angegeben. Nach all dem sei eine initiale
heftige Schreckreaktion mit GefÃ¼hlen der intensiven Furcht und der Hilflosigkeit
weder vom KlÃ¤ger selbst berichtet noch dokumentiert.

Â 

Die Feststellungen des vom Gericht beauftragten SachverstÃ¤ndigen Dr. B hÃ¤tten
die Kammer dagegen nicht zu Ã¼berzeugen vermocht. Die Kammer folge den
EinwÃ¤nden der Beklagten sowie den beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahme vom
20.Â Februar 2018 und vom 04. September 2018. Auch fÃ¼r die Kammer sei
auffÃ¤llig, dass die entscheidenden Kriterien der PTBS im Gutachten von Dr. B kaum
begrÃ¼ndet worden seien. BegrÃ¼ndungen habe der Gutachter erst nach den
EinwÃ¤nden der Beklagten geliefert und ausgefÃ¼hrt, dass es bei dem KlÃ¤ger
ansonsten keinerlei Hinweise auf eine zu irgendeinem frÃ¼heren Zeitpunkt etwaig
bei ihm bestehende psychische (Beschwerde-)Problematik gegeben hÃ¤tte. Dem sei
zu widersprechen. Bereits das Vorerkrankungsverzeichnis liefere Hinweise auf eine
vom 26. April 2010 bis zum 10. Mai 2010 bestehende ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen
einer somatoformen StÃ¶rung; zudem seien in den beigezogenen Unterlagen von
Dr. S u. a. SchlafstÃ¶rungen und RÃ¼ckenschmerzen dokumentiert. Der KlÃ¤ger
habe damals in Scheidung gelebt, habe sich aber nicht in psychologische
Behandlung begeben wollen. Dies werde durch den Eintrag in der beigezogenen
Patientenkartei bestÃ¤tigt. Des Weiteren finde sich ein Hinweis im Bericht der
OKliniken vom 11. Oktober 2012 auf wÃ¤hrend der Armeezeit zwischen 1985 und
1987 erlebten Psychoterror und entfesselten Sadismus mit Suizid eines Kameraden,
dies habe der KlÃ¤ger auch in der Befragung im Rahmen der Begutachtung durch
Dr. B geschildert. Dass mÃ¶gliche Vorerkrankungen auf psychischem Gebiet
vehement negiert worden seien, lasse durchaus Zweifel an der GlaubwÃ¼rdigkeit
des KlÃ¤gers aufkommen. Im Ã�brigen komme der ambulanten Untersuchung und
Exploration vorliegend keine Ã¼berragende Bedeutung zu, da fÃ¼r die Frage des
Vorliegens des A2-Kriteriums wesentlich auf den zeitnah zum Unfallereignis
dokumentierten Akteninhalt abzustellen sei. Die Diagnose PTBS (ICD-10: F 43.1) sei
in problematischer Weise prÃ¤judizierend; sie werde zum Teil unkritisch und
inflationÃ¤r gestellt. Dabei verlange sie als AuslÃ¶ser ein traumatisches Ereignis
von besonderer QualitÃ¤t mit einem extremen Belastungsfaktor. HÃ¤ufig seien die
Diagnosekriterien der PTBS nicht (vollstÃ¤ndig) erfÃ¼llt oder nicht ausreichend
nachvollziehbar begrÃ¼ndet. UnabhÃ¤ngig von der Anwendung des ICD-10 oder
des DSM-V mÃ¼ssten die einzelnen Diagnosekriterien umfassend geprÃ¼ft und
durch jeweils korrespondierende Befunde belegt sein. FÃ¼r die PTBS wÃ¼rden bei
der Anwendung des DSM-V durch die gegenÃ¼ber dem DSM-IV in wichtigen
Punkten geÃ¤nderten diagnostischen Kriterien besondere versicherungsrechtliche
Fragen aufgeworfen werden. Ob im Einzelfall ein (traumatisches) Ereignis im Sinne
des Â§ 8 SGBVII vorliege und ein Versicherungsschutz in der gesetzlichen
Unfallversicherung nach dem Schutzzweck der Norm auch bei fehlender
unmittelbarer Betroffenheit anerkannt werden kÃ¶nne, bleibe ungeachtet der
erweiterten diagnostischen Kriterien des DSM-V rechtlich zu entscheiden. Zur
Ã�berzeugung der Kammer sei die Frage, ob eine PTBS vorliege, nach den in der
ICD-10 bzw. dem DSM-IV niedergelegten Kriterien zu beurteilen. Mangels
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Nachvollziehbarkeit der Diagnose und ValiditÃ¤t nicht heranzuziehen sei das DSM-
V. Hierzu mache sich das SG die BegrÃ¼ndungen des LSG Baden-WÃ¼rttemberg in
den Urteilen vom 24. Januar 2019 zum Aktenzeichen L 6 U 1749/16 und vom 27.
August 2015 zum Aktenzeichen L 6 VS 4569/14 nach erfolgter PrÃ¼fung zu eigen.
Insbesondere lÃ¶se sich, ohne dies deutlich zu machen, das DSM-V deutlich von der
historischen Entwicklung der Erfassung seelischer Folgen schwerer Traumatisierung
in den psychiatrischen Klassifikationsschemata. An dem Diagnosesystem DSM-V
werde vom fachmedizinischen Schrifttum zudem die fehlende ValiditÃ¤t
bemÃ¤ngelt. Mit dem DSM-V gehe eine deutliche Ausweitung von Symptomen und
Symptomclustern fÃ¼r psychische Erkrankungen einher, sodass sich nunmehr sehr
viel mehr Menschen als behandlungsbedÃ¼rftig einordnen lieÃ�en. Diese Menge an
psychischen Krankheiten kÃ¶nne empirisch aber nicht belegt werden, zumal die
neuen Kriterien auch nicht ausreichend auf vorhandene Feldstudien gestÃ¼tzt
worden seien. Einige Experten hÃ¤tten sogar nachtrÃ¤gliche empirische
Forschungen abgelehnt, weil ihnen das DSM-V nicht valide genug erschien (siehe zu
all dem: juris Literaturnachweis zu Stevens/Fabra, DSM-V â�� Bedeutung fÃ¼r die
Begutachtung, MEDSACH 2015,162-168). Auch das LSG Berlin-Brandenburg habe in
seinem Urteil vom 10. MÃ¤rz 2016 zum Aktenzeichen L 2 U 117/14 die Kriterien des
Diagnosesystems DSM-V angewandt, aber an dem sogenannten A2-Kriterium im
Sinne des DSM-IV festgehalten. Danach kÃ¶nne nicht auf eine zeitnah zum Ereignis
vorliegende psychische Reaktion verzichtet werden. Hierzu werde auch auf die
BegrÃ¼ndungen des Hessischen LSG in den Urteilen vom 25. August 2013 zum
Aktenzeichen L 3 U 239/10 und vom 25. MÃ¤rz 2014 zum Aktenzeichen L 3 U
207/11 und des LSG Baden-WÃ¼rttemberg im Urteil vom 22. Januar 2015 zum
Aktenzeichen L 6 U 5221/12 verwiesen. Dr. B sei insbesondere auch in seiner
ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 12. Juli 2018 auf keine der kritischen Stimmen
zum DSM-V eingegangen, was die bereits angefÃ¼hrten BegrÃ¼ndungsmÃ¤ngel
bestÃ¤tige. AuÃ�erdem habe der vom Gericht im Verfahren des Arbeitskollegen des
KlÃ¤gers zum Aktenzeichen S 19 U 54/13 beauftragte SachverstÃ¤ndige Dr. A bei
der in Frage stehenden Diagnose PTBS im dortigen Fall folgende Feststellungen
getroffen: â��Das laut international gÃ¼ltiger Diagnosesysteme fÃ¼r eine PTBS
notwendige Eingangskriterium A2 â�� eine initiale heftige Schreckreaktion mit
GefÃ¼hlen des Horrors und der Hilflosigkeit â�� wurde weder vom [dortigen]
KlÃ¤ger selbst berichtet, noch ist eine solche Reaktion dokumentiert; im Gegenteil,
das Verhalten des [dortigen] KlÃ¤gers nach dem Unfallereignis (Sicherung der
Unfallstelle, HilfsmaÃ�nahmen fÃ¼r die FahrgÃ¤ste sowie die Tatsache, dass
zunÃ¤chst weitergearbeitet wurde) ist ein Hinweis auf das Fehlen einer solchen
heftigen Initialreaktion. Damit ist bereits ein psychiatrischer Erstschaden nicht
gesichert bzw. unwahrscheinlichâ��. Schlussendlich habe Dr. A die Auffassung
geteilt, dass ein psychischer Erstschaden nicht im Vollbeweis zu sichern und die
KausalitÃ¤tsfrage nicht mit hinreichender ValiditÃ¤t zu beantworten sei. DarÃ¼ber
hinaus hat das SG auf die Feststellungen von Dr. L im fÃ¼r die gesetzliche
Rentenversicherung am 13. MÃ¤rz 2014 erstellten Gutachten verwiesen. Dr.Â L
habe die Kriterien einer PTBS als nicht erfÃ¼llt angesehen; dagegen habe sie die
Diagnosen: F43.2 (AnpassungsstÃ¶rung) Psychoreaktive StÃ¶rung mit
rÃ¼cklÃ¤ufigen AlbtrÃ¤umen und Flashbacks bei akzentuierter
PrimÃ¤rpersÃ¶nlichkeit sowie M54.05 Chronifiziertes vertrebrogenes [gemeint wohl
vertebragenes] Schmerzsyndrom bei degenerativen VerÃ¤nderungen und
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sekundÃ¤rer somatoformer Ã�berlagerung gestellt. In diesem Zusammenhang sei
fÃ¼r die Kammer auch bemerkenswert, dass die HausÃ¤rztin Dr. S bei der ersten
Ã¤rztlichen Vorstellung am 24. September 2012 nicht etwa wegen einer PTBS,
sondern wegen einer somatoformen StÃ¶rung die ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers
attestiert habe. Auf das Vorerkrankungsverzeichnis der Bahn-BKK werde Bezug
genommen. Nach all dem liege wegen Fehlens des auf das Ereignis vom 21. August
2012 zurÃ¼ckzufÃ¼hrenden Gesundheitserstschadens kein Arbeitsunfall im Sinne
der gesetzlichen Unfallversicherung vor.

Â 

Der KlÃ¤ger hat gegen das seinem ProzessbevollmÃ¤chtigten am 06. Januar 2020
zugestellte Urteil am 31. Januar 2020 Berufung eingelegt. Er macht geltend, dass
sehr wohl eine initiale Reaktion auf das Geschehen im Sinne des A2â��Kriteriums
vorgelegen habe. Er habe, nachdem er den Unfallort verlassen habe, versucht, sein
durch mehrere Bereitschaftsdienste und regulÃ¤re Arbeitszeiten verursachtes
Schlafdefizit auszugleichen, habe jedoch die Bilder nicht aus dem Kopf bekommen
und keinen Schlaf gefunden. Er habe zudem bereits um 23:30 Uhr bis 6:00 Uhr den
nÃ¤chsten Einsatz gehabt, an den sich die regulÃ¤re Arbeitszeit von 6:00 Uhr bis
14:30 Uhr angeschlossen habe, gleichwohl sei ihm ein erholsamer Schlaf auch
danach wegen stÃ¤ndiger Flashbacks nicht mÃ¶glich gewesen. Er habe darauf
vertraut, dass sich die AlbtrÃ¤ume, Flashbacks und SchlafstÃ¶rungen mit
grÃ¶Ã�erem zeitlichen Abstand zum Ereignis verringern wÃ¼rden. Erst nachdem
die Symptomatik auch noch Ã¼ber Wochen angedauert habe, habe er die
HausÃ¤rztin aufgesucht. Er habe, um nÃ¤chtliche EntstÃ¶rungen an Gleisen zu
vermeiden, in der Folge auch nicht mehr fÃ¼r die Bereitschaftsdienste zur
VerfÃ¼gung gestanden. Es sei auch nicht nachvollziehbar, aus den 33 Jahre
zurÃ¼ckliegenden Ereignissen bei der Armeezeit und der Krankschreibung aus dem
Jahre 2010 aufgrund einer Ã�berlastungsreaktion auf die damals anstehende
Ehescheidung mit einer ArbeitsunfÃ¤higkeit von 15 Tagen den Schluss ziehen zu
wollen, dass das Ereignis vom 21. August 2012 fÃ¼r die eingetretene Symptomatik
nicht wesentlich ursÃ¤chlich sei. 

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt zuletzt,

Â 

das Urteil des Sozialgerichts Neuruppin vom 13. November 2019 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 21. Februar 2013 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18. Juni 2013 aufzuheben, und die Beklagte zu
verpflichten, 

1. das Ereignis vom 21. August 2012 als Arbeitsunfall anzuerkennen,
2. eine PTBS, hilfsweise eine andere psychische Erkrankung als Unfallfolge

festzustellen.
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Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie hÃ¤lt an ihren Bescheiden fest und das Vorliegen einer PTBS nicht fÃ¼r
nachgewiesen. 

Â 

Der Senat hat einen Befundbericht des Dr. F vom 15. Mai 2020 sowie erneut bei
Dipl. Psych. M vom 25. August 2020 und Dr. K vom 31. August 2020, die eine
BelastungsstÃ¶rung und eine SomatisierungsstÃ¶rung diagnostizierte, angefordert.

Â 

Zudem hat der Senat ein SachverstÃ¤ndigengutachten des Facharztes fÃ¼r
Psychiatrie und Psychotherapie Dr. M vom 25. Mai 2021 aufgrund ambulanter
Untersuchung des KlÃ¤gers am 19. MÃ¤rz 2021 eingeholt. Nach dessen
AusfÃ¼hrungen habe der KlÃ¤ger bei der Untersuchung die unfallbezogenen
psychischen Beschwerden nur zÃ¶gerlich und wenig ausfÃ¼hrlich geschildert. Der
KlÃ¤ger habe angegeben, unter ausgeprÃ¤gten SchlafstÃ¶rungen gelitten zu
haben, die mit nÃ¤chtlichen AngstzustÃ¤nden im Zusammenhang gestanden
hÃ¤tten. Er habe zunÃ¤chst weiterhin Bereitschaftsdienste ausgeÃ¼bt, sei jedoch
von Ã�ngsten geplagt gewesen (â��Du stehst im Gleis da kommt gleich ein Zug auf
dich zu.â��). Nachdem er sich an die Beklagte gewandt habe, die den Fall an die
Krankenkasse abgegeben habe, habe er sich sehr alleingelassen gefÃ¼hlt und sich
um sich selbst kÃ¼mmern mÃ¼ssen. Er habe aber wieder anfangen wollen zu
arbeiten, jedoch habe sich eine MÃ¶glichkeit fÃ¼r den Wiedereinstieg nach dem
Hamburger Modell nicht gefunden, seine damalige Psychiaterin habe ihn daher
solange weiter arbeitsunfÃ¤hig geschrieben, bis eine RÃ¼ckkehr an seine
Arbeitsstelle mÃ¶glich gewesen sei. Am Unfalltag habe er an einer Weiche
gearbeitet. Der vordere Teil des Zuges sei bereits auf dem Gleis an ihm
vorbeigefahren gewesen, wÃ¤hrend er bemerkt habe, dass eine Weiche gestellt
worden sei. Er habe daher befÃ¼rchtet, dass der hintere Teil des Zuges auf das
andere Gleis umgelenkt werden und ausscheren wÃ¼rde. Er habe noch seinen
Kollegen gepackt und mitgerissen und sei gemeinsam mit ihm zu einem
nahegelegenen Zaun gerannt. Danach hÃ¤tten sie sich gefreut, dass sie noch
lebten. Die mittleren Wagen seien entgleist und hÃ¤tten alles abgerÃ¤umt, was im
Wege gestanden habe. Nach dem Unfall habe er Hilfe leisten wollen. Als er die Mitte
des Zuges erreicht habe, sei ihm schwindlig geworden und er habe sofort
aussteigen mÃ¼ssen. Er habe sich danach jedoch nicht an einen SanitÃ¤ter
gewandt, weil er seine Ruhe haben wollte. Das ganze Ereignis habe sich im Gehirn
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erneut abgespielt, er habe nur noch heraus aus dem Waggon gewollt. Die
Erkenntnis, dass er vermutlich tot gewesen wÃ¤re, wenn er eine Sekunde spÃ¤ter
reagiert hÃ¤tte, sei das Schlimmste gewesen. Er sei dann nach Hause gegangen,
um ein paar Stunden zu schlafen. Aber etwa gegen 23:00 Uhr sei er erneut zum
Dienst gegangen, nachdem er sich den ganzen Tag Ã¼ber zittrig und ohnmÃ¤chtig
gefÃ¼hlt habe. Er bedauere, dass er nach dem Ereignis nicht zu einem SanitÃ¤ter
gegangen sei. Nach dem Unfallereignis sei es zu ausgeprÃ¤gten SchlafstÃ¶rungen
in Form von DurchschlafstÃ¶rungen und EinschlafstÃ¶rungen kommen. Er habe sich
daher am Folgetag matt und abgeschlagen gefÃ¼hlt. Es seien auch regelmÃ¤Ã�ig
AlbtrÃ¤ume aufgetreten, wobei er von Bildern im Zusammenhang mit dem
Gleisbereich und fahrenden ZÃ¼gen berichtete. Insgesamt habe er bis Oktober
2013 recht hÃ¤ufig von seiner Arbeit getrÃ¤umt. Das Bestehen von Intrusionen,
insbesondere Flashbackerleben wurde verneint. Er habe an vielen Tagen unter einer
gedrÃ¼ckten Stimmung gelitten, die nicht zuletzt dadurch begrÃ¼ndet gewesen
sei, dass er sich in AusÃ¼bung seiner Arbeit beeintrÃ¤chtigt gefÃ¼hlt habe, er sei
verÃ¤rgert und reizbar gewesen sowie in seiner Konzentration beeintrÃ¤chtigt.
Nach der Aufnahme seiner Arbeit habe er sich bald wieder besser gefÃ¼hlt. Auch
gegenÃ¼ber Dr. M berichtete der KlÃ¤ger von den Ereignissen aus der Zeit des
MilitÃ¤rdienstes. Seit dem Unfall habe er deutlich mehr Respekt vor ZÃ¼gen, die
unmittelbar an ihm vorbeifahren wÃ¼rden. Er sei viel vorsichtiger, da ihm nunmehr
bewusst sei, jederzeit mit menschlichem Versagen rechnen zu mÃ¼ssen. Er fÃ¼hle
sich gekrÃ¤nkt und unverstanden. Er habe kein anerkennendes Wort fÃ¼r seine
Reaktion wÃ¤hrend des Unfalls gehÃ¶rt. Man habe sich auch nicht entschuldigt oder
nach seinem Befinden erkundet. Nachdem er wieder begonnen hatte zu arbeiten,
habe man ihn mit einer Gruppe von Arbeitern losgeschickt, um Schienen
festzuschrauben, obwohl er Sicherungstechniker sei. Dr. M hat im Ergebnis
festgestellt, dass zum gegenwÃ¤rtigen Zeitpunkt keine Diagnosen auf psychiatrisch-
neurologischem Fachgebiet zu stellen seien. Anamnestisch habe in zeitlichem
Zusammenhang mit dem Unfallereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit eine PTBS, die
wahrscheinlich auch auf das Ereignis zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei, bestanden. Als
konkurrierende Faktoren sind durch den SachverstÃ¤ndigen die Erlebnisse
wÃ¤hrend der Armeezeit, die ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 26. April 2010,
EnttÃ¤uschungserlebnisse im Zusammenhang mit dem Verhalten des Arbeitgebers
nach dem Ereignis sowie mÃ¶gliche tendenziÃ¶se Haltungen diskutiert, ein
entsprechender wesentlicher Beitrag jedoch abgelehnt worden. Den
EinschÃ¤tzungen des Dr. B werde im Wesentlichen zugestimmt, denen das
Beratungsarztes M jedoch widersprochen. Entgegen der EinschÃ¤tzung des
Beratungsarztes lieÃ�en sich aus etwaigen Unstimmigkeiten in der Aktenlage
Verdeutlichungstendenzen oder ein manipulatives Verhalten nicht ableiten. Solche
seien auch in der aktuellen Begutachtung nicht zu erkennen gewesen. Die vom
Beratungsarzt geforderte extensive psychometrische Untersuchung erscheine bei
dem KlÃ¤ger nicht geboten, da bereits die eingesetzten Instrumente ausreichend
aussagekrÃ¤ftig fÃ¼r die Beurteilung seien. Auch der EinschÃ¤tzung von Dr. L in
deren Gutachten fÃ¼r die gesetzliche Rentenversicherung mit der Kodierung der
Beschwerden als AnpassungsstÃ¶rung (F 43) sei nicht zu folgen, da die von ihr
beschriebenen Symptome weitgehend den Symptomkriterien der PTBS
entsprÃ¤chen und sie selbst den erlebnisreaktiven Hintergrund der StÃ¶rungsbildes
eingerÃ¤umt habe. Die vom KlÃ¤ger beschriebene psychische
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Beschwerdesymptomatik, die mit einer zeitlichen Latenz von mehreren Tagen bis
wenigen Wochen nach dem Ereignis aufgetreten sei, sei von dem KlÃ¤ger
konsistent beschrieben und durch die Befunde des behandelnden Dipl. Psych. M, Dr.
S, der OKlinikenÂ  und der Psychiaterin K als Symptomatik einer erlebnisreaktiven
Erkrankung im Sinne einer PTBS kausal zum ZugunglÃ¼ck bewertet worden. Bei
dem KlÃ¤ger habe sich im Behandlungsverlauf und bei der Untersuchung im
Rahmen der Gutachtenerstellung keine Aggravation oder Simulation, sondern eher
die Schwierigkeit, Ã¼ber psychische Beschwerden Auskunft zu geben, gezeigt.
Auch wenn ein Erstschaden durch die Reaktion des KlÃ¤gers nicht gesichert sei, so
zeige die Morphologie der im Anschluss beschriebenen Beschwerdesymptomatik
deutliche Zeichen einer erlebnisreaktiven psychischen StÃ¶rung.

Â 

Die Beklagte hat hierzu unter Bezugnahme auf eine erneute Stellungnahme ihres
Beratungsarztes M vom 11. August 2021 ausgefÃ¼hrt, dass es auch nach den
AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen Dr. M an der Dokumentation eines
Erstschadens fehle. Die unfallzeitpunktnahe Feststellung eines gesonderten
Erstschadens sei jedoch zwingende Voraussetzung fÃ¼r die Anerkennung eines
Arbeitsunfalls. Die gerade im vorliegenden Fall notwendige Beschwerdevalidierung
fehle gÃ¤nzlich.

Â 

Daraufhin hat der Senat eine ergÃ¤nzende Stellungnahme des Dr. M vom 28. April
2022 eingeholt, in der dieser klarstellt, dass angesichts der Schilderungen des
KlÃ¤gers und der vorliegenden Berichte der behandelnden Therapeuten klinisch und
anamnestisch kein begrÃ¼ndeter Zweifel daran bestehe, dass eine PTBS im
Zusammenhang mit dem Ereignis vorgelegen habe. Da diese mittlerweile
weitestgehend abgeklungen sei, sei auf eine Beschwerdevalidierung verzichtet
worden. Sofern man allerdings die Dokumentation eines Erstschadens als
notwendig fÃ¼r den Vollbeweis einer erlebnisreaktiven StÃ¶rung erachte, sei die
Diagnose einer PTBS nicht mit Sicherheit zu stellen.Â Â Â Â  

Â 

Am 25. August 2022 hat ein Termin zur mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat
stattgefunden, in dem der Rechtsstreit zur DurchfÃ¼hrung weiterer Ermittlungen
vertagt worden ist. Die Berichterstatterin hat am 10. Januar 2023 einen
ErÃ¶rterungstermin durchgefÃ¼hrt, in dessen Rahmen der Zeuge O zum Verhalten
des KlÃ¤gers und dessen Gesundheitszustand nach dem Unfallereignis vernommen
worden ist. Der Zeuge hat angegeben, sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern zu
kÃ¶nnen, der KlÃ¤ger habe aber mitgenommen gewirkt. Wegen des weiteren
Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Terminsprotokoll (Blatt 423 der
Gerichtsakten) verwiesen. DarÃ¼ber hinaus hat der Senat weitere
Behandlungsunterlagen bei der FachÃ¤rztin fÃ¼r Psychiatrie K sowie bei Dipl.
Psych. M angefordert und im Nachgang eine ergÃ¤nzende Stellungnahme des
SachverstÃ¤ndigen Dr. M vom 01. Juni 2023 eingeholt. Der SachverstÃ¤ndige hat
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darin ausgefÃ¼hrt, die Aussage des Zeugen O, wonach der KlÃ¤ger mitgenommen
gewirkt habe, reiche nicht aus, um einen Erstschaden zu objektivieren. Nach der
hier zu Grunde zu legenden DSM-V lasse sich aber angesichts der Schwere der
Bedrohung sowie aufgrund der spÃ¤ter durch die Behandler beschriebenen
Syndromologie ein Erstschaden rekonstruieren. Auch die Ã¼brigen
Diagnosekriterien der DSM-V bzw. ICD-10 fÃ¼r die PTBS seien erfÃ¼llt. So habe der
KlÃ¤ger beispielweise ein Vermeidungsverhalten gezeigt, weil er nach dem Unfall
aus dem finanziell lukrativen Nachtdienst ausgeschieden sei.

Â 

Die Beklagte ist dem unter Bezugnahme auf eine erneute Stellungnahme des
Beratungsarztes Mi vom 16. August 2023 entgegengetreten. Die Annahme des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen, dass sich retrospektiv aus den Angaben des
KlÃ¤gers eine PTBS rekonstruieren lasse, sei fachlich nicht haltbar. Er habe zudem
die nach der im Jahr 2019 aktualisierten Leitlinie empfohlene
Beschwerdevalidierung und die hierfÃ¼r zur VerfÃ¼gung stehenden Verfahren zur
Plausibilisierung des Vortrags des KlÃ¤gers nicht angewendet.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  

Die Beteiligten haben sich mit SchriftsÃ¤tzen vom 26. Juni 2024 (KlÃ¤ger) und vom
24.Â Juni 2024 (Beklagte) mit der Entscheidung des Senats im schriftlichen
Verfahren einverstanden erklÃ¤rt.

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt
der Gerichtsakten und der vom Beklagten beigezogenen Verwaltungsakten
verwiesen, die Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen sind.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Der Senat konnte durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§Â§Â 153
Abs.Â 1, 124 Abs.Â 2 Sozialgerichtsgesetz (SGG) entscheiden, nachdem sich die
Beteiligten hiermit einverstanden erklÃ¤rt haben.

Â 

Die Berufung ist zulÃ¤ssig, sie ist insbesondere form- und fristgerecht eingelegt
worden (Â§ 151 Abs. 1 SGG) und bedarf gemÃ¤Ã� Â§ 144 SGG keiner Zulassung. 

Â 
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Die Klage ist als kombinierte Anfechtungs- und Verpflichtungsklage gemÃ¤Ã� Â§ 54
Abs. 1 SGG i.V.m. Â§ 55 Abs. 1 Nr. 1 SGG statthaft. Dem KlÃ¤ger steht insoweit ein
Wahlrecht (vgl. Bundessozialgericht , Urteile vom 05. Juli 2016 â�� B 2 U 5/15 R â��
und vom 15. Mai 2012 â�� B 2 U 8/11 R -, juris) zu, ob er eine behÃ¶rdliche (dann
Verpflichtungsklage) oder unmittelbar eine gerichtliche Feststellung des
Versicherungsfalls (dann Feststellungsklage) erstrebt.

Â 

Die Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Das SG hat die Klage zu Unrecht als
unbegrÃ¼ndet abgewiesen. Der Bescheid der Beklagten vom 21. Februar 2013 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18. Juni 2013 ist rechtswidrig und
verletzt den KlÃ¤ger in seinen Rechten. Er hat einen Anspruch darauf, dass die
Beklagte das Ereignis vom 21. August 2012 als Arbeitsunfall und eine PTBS als
Folge dieses Unfalls anerkennt.

Â 

ArbeitsunfÃ¤lle sind nach Â§ 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII UnfÃ¤lle von Versicherten
infolge einer den Versicherungsschutz nach Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB VII
begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit (versicherte TÃ¤tigkeit). UnfÃ¤lle sind zeitlich
begrenzte, von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkende Ereignisse, die zu einem
Gesundheitsschaden oder zum Tod fÃ¼hren (Â§ 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII). FÃ¼r
einen Arbeitsunfall ist danach in der Regel erforderlich, dass die Verrichtung des
Versicherten zur Zeit des Unfalls der versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen ist
(innerer bzw. sachlicher Zusammenhang), dass diese Verrichtung zu dem zeitlich
begrenzten von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkenden Ereignis â�� dem
Unfallereignis â�� gefÃ¼hrt hat (UnfallkausalitÃ¤t) und dass das Unfallereignis
einen Gesundheits(erst)schaden oder den Tod des Versicherten verursacht hat
(haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t); das Entstehen weiterer Unfallfolgen aufgrund
des Gesundheitserstschadens (haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) ist keine
Voraussetzung fÃ¼r die Anerkennung eines Arbeitsunfalls. Hinsichtlich des
BeweismaÃ�stabes gilt, dass die Merkmale â��versicherte TÃ¤tigkeitâ��,
â��Verrichtung zur Zeit des Unfallsâ��, â��Unfallereignisâ�� sowie
â��Gesundheitserst- bzw. Gesundheitsfolgeschadenâ�� im Wege des Vollbeweises,
also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, fÃ¼r das Gericht feststehen
mÃ¼ssen. FÃ¼r die nach der Theorie der wesentlichen Bedingung zu beurteilenden
UrsachenzusammenhÃ¤nge genÃ¼gt indes die hinreichende Wahrscheinlichkeit,
aber nicht die bloÃ�e MÃ¶glichkeit (stÃ¤ndige Rechtsprechung BSG, vgl. Urteil vom
06. Mai 2021 â�� B 2 U 15/19 R â��, Rn. 13, juris).

Â 

Unter Zugrundelegung dieser MaÃ�stÃ¤be ist das Ereignis vom 21. August 2012 als
Arbeitsunfall mit der Unfallfolge einer PTBS zu bewerten.

Â 
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Es ist ein von auÃ�en auf den KlÃ¤ger einwirkendes Ereignis gegeben. Das Erleben
des Geschehens, bei dem ein schon zum Teil an dem KlÃ¤ger vorbeigefahrener Zug
entgleist und er sich nur durch sofortiges Laufen oder Springen zur Seite vor einem
ZusammenstoÃ� mit den entgleisenden Waggons retten konnte, ist eine Einwirkung
in diesem Sinne. Auch bloÃ�e Wahrnehmungen (Sehen, HÃ¶ren, Schmecken,
Ertasten, Riechen), durch die sich der physiologische KÃ¶rperzustand des
Versicherten Ã¤ndert, kÃ¶nnen nach der Rechtsprechung des BSG Ã¤uÃ�ere
Ereignisse darstellen (vgl. BSG, Urteile vom 22.Â Juni 2023Â â�� B 2 U 11/20 R
Â â��, Rn. 20, vom 26.Â November 2019 â�� B 2 U 8/18 R â��, Rn. 18, und vom 06.
Mai 2021 â�� B 2 U 15/19 R â��, Rn. 18, juris). Nur wenn jeder Ã¤uÃ�ere
AnknÃ¼pfungspunkt fÃ¼r einen Sinneseindruck fehlt â�� sich ein Geschehen also
allein in der subjektiven Vorstellung des Verunfallten abgespielt hat â�� oder sich
nicht mehr feststellen lÃ¤sst, ist ein Ã¤uÃ�eres Ereignis zu verneinen (BSG Urteil
vom 26. November 2019 â�� B 2 U 8/18 R -, Rn. 18, juris).

Â 

Als der Zug entgleiste, fÃ¼hrte der KlÃ¤ger mit der EntstÃ¶rung einer Weiche auch
eine den Versicherungsschutz nach Â§Â§Â 2, 3 oder 6 SGB VII begrÃ¼ndende
TÃ¤tigkeit aus.

Â 

Der KlÃ¤ger hat einen Gesundheitsschaden erlitten. In der Folgezeit litt er an einer
PTBS, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit wesentlich durch die Einwirkungen
des Ereignisses vom 21. August 2012 verursacht wurde.

Â 

Bei dem KlÃ¤ger lag eine PTBS vor. Davon ist der Senat aufgrund des im
Berufungsverfahren eingeholten SachverstÃ¤ndigengutachtens des Facharztes fÃ¼r
Psychiatrie und Psychotherapie Dr. M vom 25. Mai 2021 nebst ergÃ¤nzenden
Stellungnahmen vom 28. April 2022 und 01. Juni 2023 im Sinne des Vollbeweises
Ã¼berzeugt (Â§ 128 SGG). Dabei werden die EinschÃ¤tzungen durch das
erstinstanzlich eingeholte Gutachten des Facharztes fÃ¼r Psychiatrie und
Psychotherapie Dr. B vom 28. November 2017 bestÃ¤tigt bzw. stehen die
gutachterlichen Bewertungen des Dr. B denen des Dr. M nicht entgegen.

Â 

Da der KlÃ¤ger bei dem fraglichen Ereignis keine kÃ¶rperlichen Verletzungen
davongetragen hat, kommt als Gesundheitsschaden ausschlieÃ�lich eine
psychische SchÃ¤digung in Betracht. Insoweit ist eine exakte Beschreibung der
etwaigen StÃ¶rung durch Einordnung in eines der gÃ¤ngigen Diagnosesysteme (z.B.
ICD-10, DSM-V) unter Verwendung der dortigen SchlÃ¼ssel und Bezeichnungen
notwendig, damit die Feststellung nachvollziehbar ist (BSG, Urteil vom 26.
November 2019 â�� B 2 U 8/18 R -, Rn. 19, juris). Nach der AWMF S3 Leitlinie der
Deutschsprachigen Gesellschaft fÃ¼r Psychotraumatologie (DeGPT)
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â��Posttraumatische BelastungsstÃ¶rungâ�� Version vom 19. Dezember 2019 (i. F.:
Leitlinie PTBS) soll die Diagnostik nach den klinischen Kriterien der jeweils
gÃ¼ltigen Version der ICD erfolgen (Leitlinie PTBS, S. 18). Dem aktuellen
Erkenntnisstand entsprechen ICD-10 (Zehnte Revision der internationalen
statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
der WHO aus dem Jahre 1989, vom Deutschen Institut fÃ¼r medizinische
Dokumentation und Information ins Deutsche Ã¼bertragen, herausgegeben und
weiterentwickelt) und DSM-V (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer
StÃ¶rungen DSM-V, Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-
Ullrich Wittche, 2015 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG). Die ICD-11 ist zwar
grundsÃ¤tzlich seit dem 01. Januar 2022 anwendbar, jedoch tatsÃ¤chlich nicht
nutzbar (https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/ueber
setzung/_node.html#:~:text=Die%20ICD%20%2D11%20ist%20seit,herunterzulade
n%20oder%20anderweitig%20zu%20beziehen, zuletzt abgerufen am 15. Mai 2024).
Das DSM-V stellt mindestens seit dem Jahr 2019 den aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand dar. Inzwischen wird die GÃ¼ltigkeit des DSM-V als aktueller
wissenschaftlicher Erkenntnisstand in der Wissenschaft nicht mehr allgemein
angegriffen, insbesondere nicht bezÃ¼glich der Diagnose der PTBS. Von seiner
AktualitÃ¤t wird vielmehr ohne Weiteres ausgegangen (vgl. BSG, Urteil vom
28.Â Juni 2022Â â�� B 2 U 9/20 RÂ â��, Rn. 27, m. w. N., juris). Das geltende
Diagnosesystem fÃ¼r die PTBS sind daher ICD-10 und DSM-V (BSG, Beschluss vom
14. Dezember 2022Â â�� B 2 U 1/22 BÂ â��, Rn. 14, juris).

Â 

Unter Zugrundelegung der dort aufgefÃ¼hrten Merkmale der Erkrankung ist der
Senat vom Vorliegen einer PTBS beim KlÃ¤ger nach ICD-10 (F43.1) bzw. nach DSM-
V Ã¼berzeugt.

Â 

Laut ICD-10 F43.1 entsteht die PTBS als eine verzÃ¶gerte oder protrahierte
Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kÃ¼rzerer oder lÃ¤ngerer
Dauer mit auÃ�ergewÃ¶hnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem AusmaÃ�,
die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen wÃ¼rde (A.). Typische
Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrÃ¤ngenden
Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), TrÃ¤umen oder AlbtrÃ¤umen,
die vor dem Hintergrund eines andauernden GefÃ¼hls von BetÃ¤ubtsein und
emotionaler Stumpfheit auftreten (B.). Ferner finden sich GleichgÃ¼ltigkeit
gegenÃ¼ber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenÃ¼ber,
Freudlosigkeit sowie Vermeidung von AktivitÃ¤ten und Situationen, die
Erinnerungen an das Trauma wachrufen kÃ¶nnten (C.). Meist tritt ein Zustand von
vegetativer Ã�bererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer Ã¼bermÃ¤Ã�igen
Schreckhaftigkeit und SchlafstÃ¶rung auf. Angst und Depression sind hÃ¤ufig mit
den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind
nicht selten (D./E.). Der Beginn der genannten Symptome folgt dem Trauma mit
einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann (F.). Der Verlauf ist
wechselhaft, in der Mehrzahl der FÃ¤lle kann jedoch eine Heilung erwartet werden.
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In wenigen FÃ¤llen nimmt die StÃ¶rung Ã¼ber viele Jahre einen chronischen Verlauf
und geht dann in eine andauernde PersÃ¶nlichkeitsÃ¤nderung (F62.0) Ã¼ber.

Â 

Die diagnostischen Kriterien des DSM-V (TR Nr. 309.81) der PTBS lauten

A. Traumatisches Ereignis: Die Person war mit einem der folgenden Ereignissen
konfrontiert: Tod, tÃ¶dlicher Bedrohung, schwerer Verletzung, angedrohter
schwerer Verletzung, sexueller Gewalt, angedrohter sexueller Gewalt, und zwar in
einer der nachfolgenden Weisen (mindestens eine):

1. Direkt ausgesetzt
2. Als Augenzeuge
3. Indirekt; erfahren, dass ein naher Verwandter oder ein Freund einem

traumatischen Ereignis ausgesetzt war. Wenn dieses Ereignis ein Todesfall
oder eine tÃ¶dliche Bedrohung war, dann musste dieser bzw. diese die
Folge von Gewalt oder eines Unfalles gewesen sein.

4. Konfrontation mit Details von traumatischen Ereignissen (z.Â B. als
Ersthelfer, Polizist â�¦), eventuell auch als Konfrontation durch elektronische
Medien.

B. Wiedererleben: Das traumatische Ereignis wird wiederkehrend wiedererlebt und
zwar in einer der nachfolgenden Weisen (mindestens eine):

1. Wiederkehrende, unfreiwillige und eindringliche belastende Erinnerungen
(Kinder Ã¤lter als 6 Jahre kÃ¶nnen diese potentiell in repetitivem Spiel
ausdrÃ¼cken).

2. Traumatische AlbtrÃ¤ume (Kinder kÃ¶nnen AlbtrÃ¤ume haben, ohne dass
sich der Inhalt direkt auf das traumatische Ereignis bezieht).

3. Dissoziative Reaktionen (z.Â B. Flashbacks), in Dauer variierend von einer
kurzen Episode bis zum Verlust des Bewusstseins (Kinder kÃ¶nnen das
traumatische Erlebnis im Spiel nachstellen)

4. Intensiver oder langanhaltender Stress, nachdem die Person an das
traumatische Erlebnis erinnert wurde (unabhÃ¤ngig von der Ursache fÃ¼r
die Erinnerung).

5. Markante physiologische Reaktion, nachdem die Personen einem Reiz
ausgesetzt war, der einen Bezug zum traumatischen Erlebnis hat.

Â 

C. Vermeiden: Anhaltendes starkes Vermeidungsverhalten von traumaassoziierten
Reizen nach dem traumatischen Erlebnis (mindestens eines):

1. Traumaassoziierte Gedanken oder GefÃ¼hle
2. Traumaassoziierte externe Reize (z.Â B. Menschen, Orte, Unterhaltungen,

TÃ¤tigkeiten, Objekte oder Situationen).
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Â 

D. Negative VerÃ¤nderungen von Gedanken und Stimmung: Die negativen
VerÃ¤nderungen von Gedanken und Stimmung begannen oder verschlechterten
sich nach dem traumatischen Erlebnis (mindestens zwei):

1. UnfÃ¤higkeit, sich an wichtige Merkmale des traumatischen Erlebnisses zu
erinnern (normalerweiseÂ dissoziative Amnesie; nicht aufgrund einer
Kopfverletzung, Alkohol oder anderenÂ Drogen)

2. Andauernde (und oft verzerrte) negative Annahmen von sich selbst oder der
Welt (z.Â B. â��Ich bin schlechtâ��, â��Die ganze Welt ist gefÃ¤hrlichâ��)

3. Andauernde verzerrte VorwÃ¼rfe gegen sich selbst oder gegen andere, am
traumatischen Erlebnis oder seinen negativen Folgen schuld zu sein

4. Andauernde negative traumaassoziierte Emotionen (z.Â B. Angst, Wut,
Schuld oder Scham)

5. Markant vermindertes Interesse an wichtigen (nicht traumaassoziierten)
TÃ¤tigkeiten

6. Das GefÃ¼hl, anderen fremd zu sein (z.Â B. Distanziertheit oder
Entfremdung)

7. EingeschrÃ¤nkter Affekt: andauernde UnfÃ¤higkeit, positive Emotionen zu
empfinden

Â 

E. VerÃ¤nderung in Erregung und ReaktionsfÃ¤higkeit: Traumaassoziierte
VerÃ¤nderungen in Erregung und ReaktionsfÃ¤higkeit, die nach dem traumatischen
Erlebnis begonnen oder sich danach verschlechtert haben (mindestens zwei):

1. Gereiztes oder aggressives Verhalten
2. Selbstverletzendes oder leichtfertiges Verhalten
3. ErhÃ¶hte Vigilanz
4. Ã�bermÃ¤Ã�ige Schreckreaktion
5. Konzentrationsschwierigkeiten
6. SchlafstÃ¶rungen

Â 

F. Dauer: Das StÃ¶rungsbild (alle Symptome in B, C, D und E) dauert lÃ¤nger als
einen Monat.

Â 

G. Funktionelle Bedeutsamkeit: Das StÃ¶rungsbild verursacht in klinisch
bedeutsamer Weise Leiden oder BeeintrÃ¤chtigungen in sozialen, beruflichen oder
anderen wichtigen Funktionsbereichen.

Â 
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Der Senat ist im Einklang mit den gutachterlichen Bewertungen des Dr. B (S. 34
Gutachten) und des Dr. M (S. 28 Gutachten) davon Ã¼berzeugt, dass der S-
Bahnunfall das sogenannte A-Kriterium erfÃ¼llt. Er legt dabei zu Grunde, dass der
entgleisende Zug auf den KlÃ¤ger zugerast ist und er sich mit seinem Kollegen nur
noch durch ein Wegrennen Ã¼ber die Gleisanlage hat retten kÃ¶nnen. Die
diesbezÃ¼glichen Aussagen des KlÃ¤gers, seines Kollegen und des S-Bahnfahrers
weichen nicht voneinander ab und lassen sich mit den von der Beklagten
beigezogenen Zeichnungen von der Unfallstelle und den vom KlÃ¤ger eingereichten
Fotos in Einklang bringen. Danach war ein Teil der Bahn an dem KlÃ¤ger, der mit
dem Kollegen neben dem Gleis stand, schon vorbeigefahren, als der KlÃ¤ger
bemerkte, dass sich eine Weiche umstellte. Nur durch die schnelle Reaktion des
KlÃ¤gers konnten er und der Kollege sich in Sicherheit bringen. Damit hat objektiv
ein auÃ�ergewÃ¶hnliches lebensbedrohliches Ereignis stattgefunden, das der
KlÃ¤ger selbst auch so wahrgenommen hat.

Â 

Auch das Wiedererleben im Sinne des B-Kriteriums ist erfÃ¼llt. Typische Merkmale
sind nach ICD-10 (F 43.1) das wiederholte Aufleben des Traumas in sich
aufdrÃ¤ngenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), TrÃ¤umen oder
AlbtrÃ¤umen. Dieses Kriterium wird auch im DSM-V Ã¼bereinstimmend so
beschrieben. Mit den gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. B (S. 33, 34 des
Gutachtens) und Dr. M(S. 28, 29 des Gutachtens) geht der Senat davon aus, dass
der KlÃ¤ger unter entsprechenden Symptomen, mindestens in Form von
AlbtrÃ¤umen litt. Ob auch Flashbacks im Sinne sich tagsÃ¼ber aufdrÃ¤ngender
RÃ¼ckerinnerungen vorlagen, die der KlÃ¤ger im Rahmen der Begutachtung bei
Dr. M verneint hat, kann daher dahinstehen. In Bezug auf die AlbtrÃ¤ume sind die
gutachterlichen Feststellungen nachvollziehbar und Ã¼berzeugen den Senat, denn
nach allen von den Behandlern eingeholten Befundberichten hat der KlÃ¤ger
AlbtrÃ¤ume geschildert. Er hat entsprechendes gegenÃ¼ber seiner HausÃ¤rztin am
24.Â September 2012, bei Dr. F am 19. Oktober 2012, bei Dipl. Psych. M am 14.
Dezember 2012, im Klageverfahren, bei Dr. L sowie anlÃ¤sslich der gutachterlichen
Untersuchungen bei Dr. B und bei Dr. Ma angegeben. Er hat Ã¼bereinstimmend
berichtet, dass sich diese AlbtrÃ¤ume nicht nur auf das konkrete Unfallgeschehen,
sondern auch auf andere Unfallereignisse und Naturkatastrophen beziehen
wÃ¼rden. Der KlÃ¤ger hat damit konsistent traumatische AlbtrÃ¤ume Ã¤hnlichen
Inhalts geschildert, auch wenn sie sich nicht ausschlieÃ�lich auf das konkrete
Ereignis bezogen haben. Zwar verkennt der Senat nicht, dass der Vortrag des
KlÃ¤gers hierzu im Berufungsverfahren gesteigert wurde. Bei der unfallnÃ¤heren
Vorstellung bei seiner HausÃ¤rztin am 24. September 2012, bei der OKlinik am 11.
Oktober 2012, am 19. Oktober 2012 bei Dr.Â F und bei Dr. L hat er zunÃ¤chst noch
angegeben, die SchlafstÃ¶rungen und AlbtrÃ¤ume seien erst mit einer
VerzÃ¶gerung von etwa einer Woche nach dem Ereignis aufgetreten. Im
Berufungsverfahren trÃ¤gt der KlÃ¤ger nunmehr vor, dass er bereits in den ersten
Stunden nach dem Unfall wegen stÃ¤ndiger Flashbacks nicht habe schlafen
kÃ¶nnen. Dieser gesteigerte und wohl mit der Diskussion um das fehlende
A2-Kriterium in Zusammenhang stehende Vortrag hindert aber nicht die Annahme,
dass der KlÃ¤ger unter AlbtrÃ¤umen, die â�� wie ursprÃ¼nglich von ihm
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geschildert â�� mit einer zeitlichen Latenz tatsÃ¤chlich aufgetreten sind, gelitten
hat. Beide gerichtlichen Gutachter haben nach ausfÃ¼hrlicher Exploration im
persÃ¶nlichen GesprÃ¤ch und in Kenntnis der Aktenlage keine
Verdeutlichungstendenzen oder Aggravation feststellen kÃ¶nnen, zumal der Vortrag
im Rahmen der Begutachtungen insoweit auch keine Steigerungen aufwies. Den
Zweifeln des Beratungsarztes M an der Richtigkeit der Schilderungen gegenÃ¼ber
den SachverstÃ¤ndigen und den frÃ¼heren Behandlern folgt der Senat daher nicht. 

Â 

Der KlÃ¤ger hat auch ein Vermeidungsverhalten gezeigt. Hierunter ist
Ã¼bereinstimmend nach beiden Diagnosemanuals die anhaltende Vermeidung von
Reizen zu verstehen, die mit dem traumatischen Ereignis verbunden sind und die
nach dem traumatischen Ereignis begann. Der im Berufungsverfahren beauftragte
SachverstÃ¤ndige Dr. M hat sich mit diesem Kriterium in seinem Gutachten und in
der ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 28. April 2022 zunÃ¤chst nicht explizit
auseinandergesetzt. Das gleiche gilt fÃ¼r Dr. B in dessen im erstinstanzlichen
Verfahren erstellten Gutachten vom 28.Â November 2017. In seiner ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vom 12. Juli 2018 fÃ¼hrt Dr.Â B zwar aus, dass auch dieses
Kriterium vorgelegen habe. Hier scheint er aber eine AufzÃ¤hlung aller
Diagnosekriterien der ICD-10 vorzunehmen und zu bejahen, ohne einen konkreten
Bezug zu entsprechenden Feststellungen oder Vorbefundungen herzustellen. Der
Senat ist dennoch vom Vorliegen eines solchen Verhaltens Ã¼berzeugt. Dr. M hat in
seiner â�� u. a. nach Zweifeln des Senats am Vorliegen des C-Kriteriums
eingeholten â�� ergÃ¤nzenden Stellungnahme vom 01. Juni 2023 Ã¼berzeugend
ausgefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger ein Vermeidungsverhalten zwar nicht explizit als
solches geschildert habe, sich dieses aber deutlich in der nach dem Unfall
eingetretenen VerÃ¤nderung der Einsatzbereitschaft im beruflichen Bereich gezeigt
habe. Vor allem das Ausscheiden aus den zuvor finanziell begehrten Nachtdiensten
bzw. Bereitschaftsdiensten weise auf ein Vermeidungsverhalten hin. Dem folgt der
Senat auch unter Zugrundelegung der Schilderungen des KlÃ¤gers im Rahmen der
Untersuchung bei Dr. M, wonach er bei den Bereitschaftsdiensten von Ã�ngsten
geplagt gewesen sei (â��Du stehst im Gleis da kommt gleich ein Zug auf dich
zu.â��) und seit dem Unfall deutlich mehr Respekt vor ZÃ¼gen habe, die
unmittelbar an ihm vorbeifahren wÃ¼rden. Er sei viel vorsichtiger, da ihm nunmehr
bewusst sei, jederzeit mit menschlichem Versagen rechnen zu mÃ¼ssen. Zudem
hat er gegenÃ¼ber Dipl. Psych. M berichtet, dass ZuggerÃ¤usche
RÃ¼ckerinnerungen triggern wÃ¼rden. Diese eher geringen objektiven Zeichen
eines Vermeidungsverhaltens genÃ¼gen dem Senat insbesondere vor dem
Hintergrund, dass der KlÃ¤ger ein solches aufgrund der ab September 2012
bestehenden ArbeitsunfÃ¤higkeit auch objektiv nicht mehr in vollem Umfang zeigen
konnte. Der KlÃ¤ger war seit der Krankschreibung einer der unfallbringenden
Arbeitssituation (Arbeiten im Gleisbett bei laufendem Bahnverkehr) Ã¤hnlichen
Situation tatsÃ¤chlich nicht mehr ausgesetzt. Auch die Schilderung des KlÃ¤gers bei
Dr. L im Rahmen der Erstellung des Gutachtens vom 13. MÃ¤rz 2014, wonach er
gerne wieder frÃ¼her und an seinem alten Arbeitsplatz gearbeitet hÃ¤tte, steht der
Annahme eines Vermeidungsverhaltens nicht entgegen. Zwar war nach den
Schilderungen des KlÃ¤gers die Arbeitsaufnahme nicht daran gescheitert, dass er
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nicht habe dort arbeiten wollen, sondern an seinem Arbeitgeber. Damit
Ã¼bereinstimmend hat der KlÃ¤ger bei Dr. M berichtet, dass er zum
Schienenschrauben eingesetzt werden sollte und hiermit nicht einverstanden
gewesen sei, weil er Sicherungstechniker sei. Bedenken bezÃ¼glich einer etwaigen
Konfrontation mit einer dem Unfall Ã¤hnlichen Situationen hat der KlÃ¤ger dabei
nicht geschildert. Hieraus kÃ¶nnen nach Auffassung des Senats aber keine
RÃ¼ckschlÃ¼sse auf das Fehlen eines Vermeidungsverhaltens gezogen werden.
Diese Schilderungen beziehen sich auf einen Zeitpunkt, zu dem â�� auch nach den
Bewertungen der SachverstÃ¤ndigen Dr. M und Dr. B â�� die PTBS-Symptomatik
bereits abgeklungen war (Oktober 2013 bzw. Januar 2014). 

Â 

Das D.-Kriterium ICD-10 bzw. die D./E.-Kriterien DSM-V liegen ebenfalls vor. Auch sie
werden vom SachverstÃ¤ndigen Dr. M bejaht. Dem schlieÃ�t sich der Senat an.
Nach den schlÃ¼ssigen AusfÃ¼hrungen des SachverstÃ¤ndigen habe der KlÃ¤ger
in Bezug auf dieses Cluster u. a. von SchlafstÃ¶rungen, erhÃ¶hter Reizbarkeit und
KonzentrationsschwÃ¤chen berichtet. Er hat hierzu bei Dr. M nÃ¤her ausgefÃ¼hrt,
nicht mehr so viele Dinge hintereinander erledigen zu kÃ¶nnen und hÃ¤ufig Dinge
zu vergessen. Diese Symptome wurden auch ereignisnah beschrieben und beruhen
nicht allein auf dem Vortrag des KlÃ¤gers im gerichtlichen Verfahren bzw. im
Rahmen der Begutachtung. Der KlÃ¤ger hat gegenÃ¼ber der Beklagten bereits zu
Beginn des Verwaltungsverfahrens im Rahmen des Telefonats vom 19. Oktober
2012 von SchlafstÃ¶rungen berichtet. Auch Dr. S dokumentierte in ihrem
Befundbericht vom 19. November 2012 u. a. SchlafstÃ¶rungen und NervostÃ¤t.
Ebenso beschrieb Dipl. Psych. M in seinem bei der Beklagten am 14. Dezember
2012 eingegangenen Befundbericht bereits Ã�ngste, SchlafstÃ¶rungen,
SchweiÃ�ausbrÃ¼che, AlbtrÃ¤ume, innere Unruhe und NervositÃ¤t. 

Â 

Der Senat geht weiter davon aus, dass beim KlÃ¤ger auch eine
â��Erstbeeindruckungâ�� in dem Sinne vorgelegen hat, dass die SchÃ¤digung
seiner Psyche bereits am 21.Â August 2012 eingetreten ist. Zwar lag die
Symptomatik der PTBS und damit die als Unfallfolge zur Feststellung begehrte
GesundheitsstÃ¶rung nicht bereits am 21.Â August 2012 im Vollbild vor. Die
gesundheitliche SchÃ¤digung des KlÃ¤gers ist aber bereits am Unfalltag erfolgt.

Â 

Der Senat hÃ¤lt die Feststellung einer â��Erstbeeindruckungâ�� fÃ¼r erforderlich.
Das Erfordernis eines unmittelbar verursachten Gesundheitsschadens besteht
sowohl in medizinischer als auch in rechtlicher Hinsicht. Streitgegenstand ist hier
nicht (allein) das Vorliegen einer PTBS als zur Feststellung begehrte Unfallfolge,
sondern auch schon das Vorliegen eines Arbeitsunfalls. Der Unfallbegriff fordert
nach dem bisherigen VerstÃ¤ndnis in der herrschenden Rechtsprechung und
Literatur einen gesundheitlichen Erstschaden. Auch fÃ¼r die Diagnose der PTBS ist
ein Erstschaden erforderlich, da es sich um eine TraumafolgestÃ¶rung handelt und
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somit eine kausale VerknÃ¼pfung zum Trauma voraussetzt.

Â 

Die PTBS setzt medizinisch eine Traumatisierung voraus. Wie bereits der Begriff
â��posttraumatischeâ�� BelastungsstÃ¶rung impliziert, handelt es sich hierbei nach
rechtlichen Kriterien um den Folgeschaden einer initialen psychischen
Traumatisierung, die den im ersten Schritt der Kausalkette im Vollbeweis
nachzuweisenden Erstschaden darstellt (vgl. AWMF S2k â�� Leitlinie zur
Begutachtung psychischer und psychosomatischer StÃ¶rungen (051-029 von
12/2019), Teil III S. 33). Die PTBS ist nicht das Trauma. Sie entwickelt sich im Laufe
des traumatischen Prozesses binnen Tagen und Wochen bis Jahren in der auf das
Ereignis folgenden Zeit. Sie ist insoweit gesondert, d. h. unabhÃ¤ngig von einer
initialen nachhaltigen seelischen Beeindruckung und zusÃ¤tzlich zu dieser vom
Mediziner zu sichern (vgl. Fabra, Posttraumatische BelastungsstÃ¶rung und
Erstschaden aus medizinischer Sicht, MedSach 2020, S. 107 ff. [109] und Fabra,
Posttraumatische BelastungsstÃ¶rung, â��initiale
GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungâ�� und Erstschaden aus medizinischer Sicht,
MedSach 2021, S. 6 ff.). Der Wegfall des A2-Kriteriums in der DSM-V bedeutet nicht,
dass auf die Darlegung der nachhaltigen initialen seelischen Beeindruckung
verzichtet werden kÃ¶nnte (Fabra, Posttraumatische BelastungsstÃ¶rung und
Erstschaden aus medizinischer Sicht, MedSach 2020, S. 107 ff. [110]; ebenfalls
einen Erstschaden fordernd: Forchert, Der Erstschaden als Voraussetzung fÃ¼r den
Arbeitsunfall, MedSach 2021, S. 15 ff.). Diese seelische Beeindruckung muss aber
â�� entgegen der Auffassung des SG in dem angegriffenen Urteil â�� nicht in der
speziellen Form des A2-Kriteriums des nicht mehr dem aktuellen wissenschaftlichen
Stand entsprechenden DSM-IV vorliegen. Sie kann auch anderer Art sein und muss
nicht nach auÃ�en treten.

Â 

Auch der Unfallbegriff erfordert nach allgemeiner Definition einen
Gesundheitsschaden im Sinne eines Erstschadens. Nach der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des BSG ist fÃ¼r einen Arbeitsunfall nach Â§Â 8 Abs. 1 SGB VII in
der Regel erforderlich, dass das Unfallereignis einen Gesundheitserstschaden oder
den Tod des Versicherten verursacht hat (haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t); das
Entstehen von lÃ¤nger andauernden Unfallfolgen aufgrund des
Gesundheitserstschadens (haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) ist keine
Voraussetzung fÃ¼r die Anerkennung eines Arbeitsunfalls, sondern fÃ¼r die
GewÃ¤hrung einer Verletztenrente (BSG, Urteil vom 29. November 2011Â â�� B 2 U
23/10 RÂ â��, Rn. 11, m. w. N., juris). Gesundheitserstschaden im Sinne des Â§Â 8
Abs. 1 SatzÂ 2 SGB VII ist dabei grundsÃ¤tzlich jeder regelwidrige kÃ¶rperliche,
geistige oder seelische Zustand, der unmittelbar durch die (von auÃ�en kommende,
zeitlich begrenzte) Einwirkung rechtlich wesentlich verursacht wurde, die selbst
rechtlich wesentlich durch die Verrichtung der versicherten TÃ¤tigkeit verursacht
wurde (BSG, Urteil vom 15. Mai 2012Â â�� B 2 U 16/11 RÂ â��, Rn. 19, juris).
Weshalb bei GesundheitsstÃ¶rungen im Bereich der Psyche etwas anderes gelten
sollte, ist nicht erkennbar. Es ist daher â�� unabhÃ¤ngig von der medizinischen
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Beurteilung â�� auch aus rechtlicher Sicht (mindestens) eine nachhaltige seelische
Beeindruckung, die unmittelbar durch das Ereignis verursacht wurde, zu fordern
(vgl. auch: Wagner in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB VII, 3. Aufl., Stand: 22. Mai
2024, Â§Â 8 SGB VII, Rn. 166; Hessisches LSG, Urteil vom 25. MÃ¤rz 2014 â�� L 3 U
207/11 â��, Rn. 34, juris; a. A. Keller in: Hauck/Noftz SGB VII, 4.
ErgÃ¤nzungslieferung 2024, Â§Â 8 Rn. 13; Spellbrink, Die PrÃ¼fung des Vorliegens
eines Arbeitsunfalls gem. Â§ 8 Abs. 1 SGB VII am Beispiel der posttraumatischen
BelastungsstÃ¶rung (PTBS), MedSach 2020, S, 114ff.). Eine psychische Reaktion auf
das versicherte Ereignis ist aus GrÃ¼nden der Logik zwingend notwendig, um die
kausale VerknÃ¼pfung der psychischen StÃ¶rung mit dem Ereignis wahrscheinlich
zu machen (vgl. Forchert, Der Erstschaden als Voraussetzung fÃ¼r den
Arbeitsunfall, MedSach 2021, S. 15 ff. [26]).

Â 

Der gesundheitliche (Erst)Schaden ist â�� wie auch bei UnfÃ¤llen mit kÃ¶rperlichen
SchÃ¤digungen â�� im Vollbeweis zu sichern. Das Gericht hat sich von dessen
Vorliegen daher die volle Ã�berzeugung zu bilden. Die Ã�berzeugung kann dabei
auf die Feststellung einer unmittelbaren Reaktion gestÃ¼tzt werden. Das Auftreten
einer Ã¤uÃ�eren VerÃ¤nderung und damit die Feststellung unmittelbarer
Erscheinungen im Sinne einer Erstreaktion hÃ¤lt der Senat allerdings fÃ¼r die
Ã�berzeugungsbildung von einer sich im Bereich der Psyche abspielenden
Erstbeeindruckung nicht fÃ¼r zwingend. Auf die Dokumentation Ã¤uÃ�erer
Erscheinungen kann u. a. dann verzichtet werden, wenn aufgrund anderer
UmstÃ¤nde â�� z. B. des spÃ¤teren psychischen Befundes, des AusmaÃ�es des
traumatisierenden Ereignisses â�� auf eine Erstbeeindruckung im Sinne eines
Gesundheitserstschadens sicher geschlossen werden kann. Dies ist keine
Besonderheit bei psychischen Erkrankungen oder gar der PTBS und stellt auch keine
Abweichung vom sonstigen System der Unfallversicherung dar. Der Sachverhalt ist
vergleichbar mit dem, bei dem nach einem Ereignis erst spÃ¤ter Symptome
auftreten, Ursache hierfÃ¼r aber die bei dem Unfallereignis zugezogenen (aber
zunÃ¤chst unsymptomatischen) Verletzungen sind (vgl. Beispiel der Skifahrerin bei
Forchert, Der Erstschaden als Voraussetzung fÃ¼r den Arbeitsunfall, MedSach
2021, S. 15 ff. ). Dies bedarf dann einer gesonderten BegrÃ¼ndung. 

Â 

Bei dem KlÃ¤ger wurden unmittelbar nach dem Ereignis keine Reaktionen
dokumentiert, die auf einen psychischen Erstschaden schlieÃ�en lassen. Eine
Ã¤rztliche Vorstellung erfolgte erstmals am 24. September 2012. Die am Unfallort
befindlichen RettungssanitÃ¤ter hatte der KlÃ¤ger nicht aufgesucht und ihnen keine
Beschwerden geschildert. Der im Berufungsverfahren als Zeuge vernommene
Teamleiter O konnte sich ebenfalls nicht an eine Erstreaktion des KlÃ¤gers erinnern.
Er hat lediglich bekundet, dass der KlÃ¤ger â��mitgenommenâ�� gewirkt hÃ¤tte.
Dies reicht â�� auch nach gutachterlicher EinschÃ¤tzung â�� jedoch nicht fÃ¼r die
Annahme einer Erstreaktion aus. Der Senat ist auch aufgrund der eigenen
Schilderungen des KlÃ¤gers nicht vom Vorliegen einer unmittelbaren nach auÃ�en
getretenen Reaktion auf das belastende Ereignis Ã¼berzeugt. Der KlÃ¤ger hat eine
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solche Reaktion zeitnah zum Unfallgeschehen selbst nicht geschildert.

Â 

Dennoch geht der Senat vom Vorliegen einer Erstbeeindruckung im Sinne des fÃ¼r
die Diagnose der PTBS erforderlichen Traumas und im Sinne eines Erstschadens im
unfallversicherungsrechtlichen Sinne aus.

Â 

Wenn eine nach auÃ�en tretende seelische Reaktion eines Menschen im Erleben
eines Ereignisses und womÃ¶glich auch in dessen Schilderung nicht vorgefunden
werden kann, wenn sich diese Person vielleicht sogar innerhalb des Ablaufs und
unmittelbar danach besonders besonnen, â��coolâ��, Ã¤uÃ�erlich unberÃ¼hrt und
gut funktionierend verhalten hat, so bedeutet dies keineswegs, dass deswegen im
direkten Erleben des Ereignisses kein seelischer Schaden eingetreten wÃ¤re. Die
medizinische PrÃ¼fung besteht nicht nur aus der Beobachtung einer Situation,
sondern erfordert im nÃ¤chsten Schritt die Einordnung dieser Beobachtung in
medizinisches Fachwissen mit einer daraus hergeleiteten Interpretation, die es im
letzten Schritt dem SachverstÃ¤ndigen ermÃ¶glicht, dem Rechtsanwender
Argumente fÃ¼r und gegen die â��nachhaltige initiale seelische Beeindruckungâ��
darzulegen (vgl. Fabra, Posttraumatische BelastungsstÃ¶rung, â��initiale
GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungâ�� und Erstschaden aus medizinischer Sicht,
MedSach 2021, S. 6ff. [10]). Dabei ermÃ¶glicht die freie BeweiswÃ¼rdigung dem
Gericht, Beweisschwierigkeiten zu berÃ¼cksichtigen. Eine leitliniengerechte
Begutachtung, die von der Ã¤tiologischen Erkenntnis auf die Genese der
individuellen psychischen StÃ¶rung schlieÃ�t, ist Basis einer adÃ¤quaten
BeweiswÃ¼rdigung (vgl. Forchert, Der Erstschaden als Voraussetzung fÃ¼r den
Arbeitsunfall, MedSach 2021, S. 15 ff. [26, 27]).

Â 

Dies zugrunde gelegt, schlieÃ�t sich der Senat den AusfÃ¼hrungen des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. M in dessen ergÃ¤nzender Stellungnahme vom
01. Juni 2023 an. Danach lasse sich bei dem KlÃ¤ger angesichts der Schwere der
Bedrohung in der Unfallsituation und der spÃ¤ter durch die Behandler
beschriebenen Syndromologie nach der DSM-V retrospektiv ein Traumaereignis
bzw. ein Erstschaden rekonstruieren. Dieser Annahme des SachverstÃ¤ndigen im
konkreten Fall liegen abstrakte ErwÃ¤gungen zu Grunde, die dem allgemeinen
Erkenntnisstand in der medizinischen Wissenschaft entsprechen. Mindestens seit
dem Jahr 2019 stellt das DSM-V den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
dar (BSG, Urteil vom 28. Juni 2022Â â�� B 2 U 9/20 RÂ â��, Rn. 27, juris). Das DSM-
V beschreibt die PTBS als TraumafolgestÃ¶rung, es geht also von einer
Traumatisierung durch die entsprechende psychische Einwirkung aus, ohne jedoch
fÃ¼r die Stellung der Diagnose einen unmittelbaren Nachweis der Traumatisierung
in der Einwirkungssitutation zu fordern. Daraus lÃ¤sst sich schlieÃ�en, dass nach
dem allgemeinen Erkenntnisstand in der medizinischen Wissenschaft Ereignissen,
die die Traumakriterien des DSM-V (oder der ICD-10/-11 oder der qualifizierten
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AWMF-Leitlinie) erfÃ¼llen, fÃ¼r die naturwissenschaftlich-medizinische
Ursachenbeziehung mit den Symptomkriterien und damit der abschlieÃ�enden
Diagnose PTBS eine herausgehobene Bedeutung zukommt. Denn die isoliert
betrachtet unspezifischen Symptomkriterien werden erst durch ihre VerknÃ¼pfung
mit einem geeigneten traumatischen Erlebnis zu einer als solche zu
diagnostizierenden PTBS als TraumafolgestÃ¶rung. Kommen mithin ohne ein
geeignetes Trauma nur andere TraumafolgestÃ¶rungen in Betracht, so rechtfertigt
umgekehrt die positive Feststellung eines geeigneten Traumas bei Vorliegen
entsprechender Symptomkriterien den RÃ¼ckschluss auf einen (damit
monokausalen) Ursachenzusammenhang im naturwissenschaftlich-medizinischen
Sinn. Damit ist fÃ¼r die Erkrankung an einer PTBS der generelle
Ursachenzusammenhang im naturwissenschaftlich-medizinischen Sinn anhand
dieser Erkenntnisquellen zu bejahen (vgl. grundlegend: BSG, Urteil vom 22. Juni
2023 â�� B 2 U 11/20 R â��, Rn. 34 â�� 35, juris). Setzt aber die PTBS eine
tatsÃ¤chliche Traumatisierung im Zeitpunkt des Erlebens voraus, dann steht auch
diese damit fest.

Â 

Diese Ã�berlegungen hat der Gutachter zu Grunde gelegt und darauf fuÃ�end die
Verursachung der PTBS â�� einschlieÃ�lich Traumatisierung â�� durch das Ereignis
am 21. August 2012 aufgrund des konkreten Unfallhergangs und des
symptomatischen Verlaufs bejaht. Dem folgt der Senat. Es hat sich bei der Situation
vom 21. August 2012 zwar nur um ein kurzes, dafÃ¼r aber sehr plÃ¶tzlich
eintretendes und fÃ¼r den KlÃ¤ger unbeherrschbares lebensbedrohliches Ereignis
gehandelt. Der KlÃ¤ger, der sich zunÃ¤chst unmittelbar in der NÃ¤he der
entgleisenden Waggons befand, konnte sich nur durch eine Flucht zur Seite retten.
Wie bereits dargelegt, wurden nach der Ã¼berzeugenden gutachterlichen
Auswertung der beigezogenen Behandlungsunterlagen die Kriterien fÃ¼r die
Diagnosestellung der PTBS dokumentiert und durch den KlÃ¤ger im Rahmen der
Begutachtung geschildert. Die Argumentation des SachverstÃ¤ndigen Dr. Ma wird
gestÃ¼tzt durch die AusfÃ¼hrungen des erstinstanzlichen Gutachters Dr. B, der
den KlÃ¤ger primÃ¤rpersÃ¶nlich als Ã¤uÃ�erst pflichtbewusst bezeichnet hat. So
lasse sich erklÃ¤ren, dass der KlÃ¤ger nicht sofort eine fachspezifische
therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe und seiner ArbeitstÃ¤tigkeit bis
zum 24. September 2012 auf Kosten seiner Gesundheit weiter nachgegangen sei.
Auch er hÃ¤lt es unter Anwendung der ICD-10-Kriterien ohne weiteres mit der PTBS-
Diagnose fÃ¼r vereinbar, dass das Vollbild dieser Erkrankung tatsÃ¤chlich erst
mehrere Wochen spÃ¤ter beim KlÃ¤ger aufgetreten ist. Soweit die Beklagte unter
Bezugnahme auf die beratungsÃ¤rztlichen Stellungnahmen bemÃ¤ngelt, dass die
Schilderungen des KlÃ¤gers bei der gutachterlichen Untersuchung nicht validiert
wurden, sieht der Senat die Ã�berzeugungskraft des Gutachtens dadurch nicht
gemindert. Nach den AusfÃ¼hrungen der SachverstÃ¤ndigen war die Symptomatik
im Zeitpunkt der Begutachtung jeweils schon seit Jahren abgeklungen, so dass
allein eine retrospektive Betrachtung zu erfolgen hatte. Diese haben die
SachverstÃ¤ndigen nicht nur anhand der Schilderungen, sondern maÃ�geblich
aufgrund der durch die Behandler dokumentierten Symptomatik vorgenommen. Der
Senat hat keinen Anlass, an der Richtigkeit der von den Behandlern mitgeteilten
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Befunde zu zweifeln. Die Schilderungen sind â�� ebenso wie die des KlÃ¤gers â��
Ã¤hnlich und widersprechen sich nicht. Soweit die Beklagte unter Berufung auf
ihren Beratungsarzt vortrÃ¤gt, es sei fachlich nicht haltbar, retrospektiv aus den
Angaben des KlÃ¤gers eine PTBS zu rekonstruieren, fehlt es an einer
Auseinandersetzung mit dem aktuellen Erkenntnistand der medizinischen
Wissenschaft, wie sie im DSM-V Niederschlag gefunden hat. Danach kann bei
Vorliegen eines dem A.-Kriterium entsprechenden traumatischen Ereignisses auch
bei einer sich erst nach Wochen entwickelnden Symptomatik sehr wohl auf das
Bestehen einer PTBS geschlossen werden (vgl. hierzu bereits oben und
grundlegend: BSG, Urteil vom 22. Juni 2023 â�� B 2 U 11/20 R â��, Rn. 34 â�� 35,
juris).

Â 

Der Senat folgt dem SachverstÃ¤ndigen Dr. M auch insoweit, dass die PTBS-
Symptomatik nicht durch konkurrierende Ursachen ausgelÃ¶st wurde.
Entsprechende Zweifel des Senats hat Dr. M ebenfalls mit seiner ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vom 01. Juni 2023 ausgerÃ¤umt. Er hat zur Frage der Wesentlichkeit
der Verursachung ausgefÃ¼hrt, dass die vom KlÃ¤ger empfundene fehlende
Anerkennung des Unfallereignisses, insbesondere durch seinen Arbeitgeber, die
Vorgesetzten und die gesetzliche Unfallversicherung, fÃ¼r die Entstehung der PTBS-
Symptomatik nicht als konkurrierender Faktor zu betrachten sei. In der Literatur zu
TraumafolgestÃ¶rungen sei insoweit anerkannt, dass die Reaktion der Umwelt in
ungÃ¼nstiger Weise zu einer Konsolidierung der Symptomatik fÃ¼hren oder aber
ein angemessener Umgang prÃ¤ventiv zur Vermeidung einer Chronifizierung
beitragen kÃ¶nne. Eine Verursachung im Sinne eines konkurrierenden Faktors
lÃ¤sst sich daraus nicht ableiten. Entsprechendes gilt fÃ¼r die Erlebnisse wÃ¤hrend
der Armeezeit und die ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 26. April 2010, die von Dr. St
aufgrund einer nicht nÃ¤her bezeichneten somatoformen StÃ¶rung im
Zusammenhang mit der Scheidung von der Ehefrau fÃ¼r ca. zwei
Wochen bescheinigt worden war. Dies sind keine Ereignisse, die im Sinne einer
Ã¼berragenden Bedeutung die wesentliche Verursachung der PTBS durch das
Unfallereignis am 21. August 2012 auszuschlieÃ�en vermÃ¶gen. Auch insoweit folgt
der Senat den Bewertungen der beiden gerichtlich beauftragten SachverstÃ¤ndigen
Dr. B und Dr. M. Sie fÃ¼hren aus, dass sich psychopathologische Entwicklungen
fÃ¼r Zeiten vor dem Unfall bei dem KlÃ¤ger nicht feststellen lieÃ�en. Dies
Ã¼berzeugt den Senat, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Ereignis bei
der Armeezeit weit Ã¼ber 30 Jahre zurÃ¼cklag, Beschwerden oder Behandlungen
hierzu nicht bekannt sind und die vom KlÃ¤ger geschilderte Symptomatik mit
AlbtrÃ¤umen und Wiedererleben, keinen Bezug zu dem Suizid bei der Armeezeit
aufweisen. Die ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen der Scheidung stellte sich als singulÃ¤res
Ereignis ohne weitere BehandlungsbedÃ¼rftigkeit dar.

Â 

Die PTBS besteht derzeit aber beim KlÃ¤ger nicht mehr. Nach den AusfÃ¼hrungen
von Dr. B habe sich zum Zeitpunkt der von ihm vorgenommen Untersuchung am
21.Â Oktober 2017 auf psychiatrischem oder psychosomatischen Fachgebiet keine
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Beschwerdesymptomatik mehr feststellen lassen, die Ausdruck einer Erkrankung
sei. Dr. M hat bei der Untersuchung des KlÃ¤gers am 19. MÃ¤rz 2021 ebenfalls
keine Diagnosen auf psychiatrisch-neurologischem Fachgebiet stellen kÃ¶nnen. Die
Fortdauer der Erkrankung wird vom KlÃ¤ger auch nicht geltend gemacht. Bis zu
welchem Zeitpunkt die Diagnose zu stellen war, ob und ggf. fÃ¼r welchen Zeitraum
hieraus eine ArbeitsunfÃ¤higkeit oder Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit folgte,
bedarf im vorliegenden Verfahren, das allein die Feststellung des Arbeitsunfalls und
der PTBS als Unfallfolge betrifft, keiner Entscheidung. 

Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und folgt dem Ausgang des
Verfahrens in der Sache. Der KlÃ¤ger hat zwar voll obsiegt, soweit er die
Verpflichtung der Beklagten zur Feststellung eines Arbeitsunfalls und des Vorliegens
einer PTBS begehrt hat. Die Feststellung der PTBS ist aber insoweit beschrÃ¤nkt,
dass sie zwischenzeitlich ausgeheilt ist. Daher liegt eine teilweise
BerufungszurÃ¼ckweisung vor, die sich auch in der Kostenentscheidung
wiederspiegelt.

Â 

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor. Es besteht insbesondere
keine entgegenstehende Rechtsprechung des BSG. Die Frage nach der
Erforderlichkeit des Erstschadens lÃ¤sst sich ohne weiteres aus der bisherigen
Rechtsprechung zum Unfallversicherungsrecht herleiten.

Â 

Erstellt am: 26.08.2024

Zuletzt verändert am: 22.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            31 / 31

https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
http://www.tcpdf.org

